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LiebeKolleginnenundKollegen,

Barbara Kochhan

wir haben dieses Mal ein Schwerpunktthema, das viele von uns
sehr akut betrifft. Wer sich nämlich gegenwärtig in Nordrhein-
Westfalen als Übersetzer ermächtigen oder als Dolmetscher
vereidigen lassen will, liest auf der Seite der Oberlandes-
gerichte:

Zu diesem Thema haben wir eine Reihe von Hintergrundinfor-
mationen zusammengetragen, die für Sie hoffentlich interes-
sant sind. Wie das neue Gesetz aussieht, kann man zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zu hoffen ist allerdings, dass
die Forderungen unseres Berufsverbandes, die wir Ihnen auch vorstellen, darin einfließen werden und
gewisse Qualitätsanforderungen gewahrt bleiben. Wer die Vorgaben des Grünbuches der EU gründlich
studiert, wird einsehen, dass die hoch metscher gut
ausgebildete Fachkräfte erfordert, die neben ihren Sprachkenntnissen und spezifischen Fähigkeiten als
Sprachmittler auch fundierte Rechtskenntnisse mitbringen müssen.

Wir würden uns in diesem Zusammenhang - wie sonst übrigens auch - über Ihre Reaktion in Form von
Leserbriefen oder Lesermails an die Redaktion freuen.

Für das Redaktionsteam

!Im Land Nordrhein-Westfalen [können] ... Anträge auf Ein-
tragung, allgemeine Beeidigung und Ermächtigung vorläufig
nicht mehr bearbeitet werden... Das erforderliche Gesetz ist
in Vorbereitung."

spezialisierte Tätigkeit der Gerichtsübersetzer und -dol
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Vorwort

SehrgeehrteKolleginnenundKollegen,

Renate Dockhorn

alle Jahre wieder findet im November unsere
im Kolpinghaus International, St. Apern-

straße 32 in Köln statt, in diesem Jahr am
im Babilon-

zimmer des Kolpinghauses.

Wir möchten Sie herzlich zu dieser Versammlung einladen und
würden uns sehr über Ihr Erscheinen freuen, da wir an diesem
Tag die Möglichkeit haben, über die für das kommende Jahr ge-
plante Arbeit zu reflektieren und Ihnen einen Rückblick auf die
Arbeit im vergangenen Jahr zu geben. Darüber hinaus ist in den
Kaffeepausen und beim Mittagessen (Selbstzahler) Zeit für das
Wiedersehen von Kollegen gegeben.

Wir werden die Versammlung im Verlauf des Tages für ca. eine Stunde für einen Vortrag von
unterbrechen, der in seiner Eigenschaft als Vizepräsident IT einen Vortrag über

halten wird.

Das offizielle Einladungsschreiben zu dieser Veranstaltung erhalten Sie mit separatem Anschreiben
gemeinsam mit diesem BDÜ info NRW.

Jahresmitglie-
derversammlung

Samstag, dem 17.
November 2007 von 10 bis voraussichtlich 17 Uhr

Wolf Baur
!MeinBDÜ - Die neue

Kommunikationsplattform für Mitglieder des BDÜ"

Einladung zur
Jahresmitgliederversammlung 2007
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In dem Verfahren geht es um eine Kläge-
rin, die - neben ihrer allgemeinen Beeidi-
gung als Dolmetscherin und Ermächti-
gung als Übersetzerin für die russische
Sprache im Jahre 1998 bzw. 1999 - im No-
vember 1999 auch noch die Beeidigung
und Ermächtigung für die ukrainische
Sprache erhalten hatte. Während sie die
Eignung für Deutsch/Russisch durch
Hochschuldiplome nachweisen konnte,
war die Beeidigung und Ermächtigung für
Ukrainisch vor dem Landgericht Landau
aufgrund der Tatsache erfolgt, dass sie
zweisprachig in der Ukraine aufgewach-
sen ist. Tatsächlich hat sich später erge-
ben, dass sie 1999 versucht hat, eine ent-
sprechende Prüfung abzulegen, aber be-
reits im schriftlichen Teil gescheitert ist.

Diese Umstände waren erst 2002 durch
ein Schreiben beim LG Landau bekannt
geworden, das daraufhin mit dem Minis-
terium für Justiz und der Klägerin in ei-
nen Austausch trat und am 24.09.2003
die allgemeine Beeidigung und Ermächti-
gung der Klägerin für die ukrainische
Sprache zurücknahm.

Der Widerspruch der Klägerin wurde am
23.03.2004 abgewiesen, woraufhin sie
vor dem Verwaltungsgericht klagte. Die-
ses wies ihre Klage am 12.11.2004 ab, ge-
stand ihr allerdings die Berufung vor dem
Oberverwaltungsgericht (OVG) Rhein-
land-Pfalz zu.

Das OVG urteilte am 12.11.2004, dass die
Rücknahme der allgemeinen Beeidigung
und Ermächtigung der Klägerin für die
ukrainische Sprache nicht rechtens ge-
wesen sei. Im späteren Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG) wird
der Tenor dieses Urteils folgendermaßen
wiedergegeben:

Das Landgericht stand dagegen auf dem
Standpunkt, die fragliche "Verwaltungs-
vorschrift solle ausschließlich das justiz-
interne Verfahren der Heranziehung von
Verhandlungsdolmetschern und Urkun-
denübersetzern durch Gerichte und No-
tariate des Landes vereinfachen#. Eine
gesetzliche Grundlage sei dafür nicht
erforderlich. Deshalb legte es vor dem
BVerwG Revision ein % und darauf geht
das Urteil zurück, das über Rheinland-
Pfalz hinweg Auswirkungen hat und auch
uns Übersetzer und Dolmetscher in NRW
betrifft, die ihre allgemeine Vereidigung
als Dolmetscher bzw. Ermächtigung als
Übersetzer beantragen wollen. Einge-
hend untersucht wird in der Urteilsbe-
gründung immer wieder die Frage, ob die
allgemeine Beeidigung von Dolmet-
schern und die Ermächtigung von Über-
setzern in das Recht der freien Berufs-
ausübung nach Art. 12 GG eingreift. Dort
heißt es nämlich:

In der Urteilsbegründung kommt das
BVerwG zu der Überzeugung, dass die all-
gemeine Beeidigung von Dolmetschern
und Ermächtigung von Übersetzern
durch die Justizbehörden ähnlich wie die
öffentliche Bestellung von Sachverstän-
digen eine verbindliche Feststellung der
persönlichen Zuverlässigkeit und fach-
lichen Eignung enthält. Auch wenn allge-
mein beeidigte Dolmetscher und er-
mächtigte Übersetzer keine eigenstän-
dige Berufsgruppe sind, haben sie doch
einen wesentlichen Wettbewerbsvor-
sprung vor ihren Berufsangehörigen. Im
Urteilstext wird von "wichtigen Werbe-
faktoren# gesprochen. Das können sicher
viele der allgemein beeidigten bzw. er-
mächtigten Kollegen bestätigen.

Indem das BVerwG feststellt, dass die Pra-
xis der allgemeinen Beeidigung von Dol-
metschern und Ermächtigung von Über-
setzern Einfluss auf die Berufsausübung

hat, war nach dem o. g. Grundgesetzarti-
kel klar, dass nur aufgrund einer gesetz-
lichen Grundlage solch weit reichende
Entscheidungen getroffen werden kön-
nen.

Es wurde dann noch ausgeführt, dass die
bisherige - rechtswidrige - Praxis nicht
einmal vorübergehend aufrechterhalten
werden kann, weil es keinen zwingenden
Grund gibt, sie für einen Übergangszeit-
raum fortzusetzen. Ein solcher wäre et-
wa dann gegeben, wenn staatliche Ein-
richtungen funktionsunfähig wären. Das
ist nicht der Fall, denn man könne ja "zu-
nächst" mit den bereits allgemein beei-
digten Dolmetschern und ermächtigten
Übersetzern weiterarbeiten. Die Nach-
teile für Dolmetscher und Übersetzer,
die bis zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage auf ihre allgemeine Beeidi-
gung und Ermächtigung warten müssen,
seien nur " temporärer Natur #. Deshalb
also müssen sich alle noch in Geduld fas-
sen, die vom Bearbeitungsstopp der An-
träge betroffen sind.

Und was ist aus der klagenden Kollegin ge-
worden? Das BVerwG hat ihr Recht gege-
ben, denn " das Fehlen einer Eignung
[kann] nicht zur Entscheidungsgrundlage
gemacht werden#, bevor überhaupt ge-
setzlich geregelt ist, welche Vorausset-
zungen für die Eignung gegeben sein
müssen!

Gleichzeitig ergibt sich aus dem Urteil,
dass mit einem generellen Bestands-
schutz für allgemein vereidigte Dolmet-
scher und ermächtigte Übersetzer nicht
zu rechnen ist. Zu willkürlich und zu sehr
auf "Ermessensausübung" basiert waren
in den letzten Jahren die Auswahlkriteri-
en bei den Behörden. Das heißt aber
auch, dass sich qualifizierte Kollegen
und Kolleginnen wegen einer erneuten
Überprüfung ihrer fachlichen Eignung kei-
ne Sorgen machen müssen.

Barbara Kochhan

! Die allgemeine Beeidigungvon Dolmet-
schern sowie die Ermächtigung von
Übersetzern bedürfe ... einer norma-
tiven Regelung durch den Gesetzgeber,
die ihre wesentlichen Voraussetzungen
bestimme, und könne nicht lediglich
durch Verwaltungsvorschrift geregelt
werden, da sie wesentlich das Grund-
recht der Berufsfreiheit des Art. 12 GG
berühre. "

1) Alle Deutschen haben das Recht, Be-
ruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte
frei zu wählen. Die Berufsausübungkann
nur durch das Gesetz oder aufgrund ei-
nesGesetzesgeregelt werden.

Artikel 12:
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Schwerpunktthema
Neues Dolmetscher-und Übersetzergesetz

DasUrteil des
Bundesverwaltungsgerichts

Will man sich in NRW derzeit als Übersetzer ermächtigen oder als Dolmetscher allgemein beeidigen lassen, so erfährt man auf
der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf, dass !Anträge auf Eintragung, allgemeine Beeidigung und Ermäch-
tigung vorläufig nicht mehr bearbeitet werden können". Verwiesen wird auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
16.01.2007 6 C 15/06 (im Internet z. B. unter: http://lexetius.com/2007,992). Worum geht es bei dem viel zitierten Urteil?
Was war dieAusgangssituation und weshalb wurden daraufhin die laufendenAnträge - auch in NRW - !auf Eis gelegt"?
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1. Fachliche Eignung für
Ermächtigung/Allg. Beeidigung

2. Entfall des Wohnsitzprinzips

3. Keine Knüpfung der Ermächtigung
an den Bedarf der Justiz

4. Führung einer öffentlichen
Liste der Ermächtigten/
Allg. Beeidigten

5. Vertraulichkeit

6. Direkte Ladung der
Dolmetscher aus der Liste

7. Bestandsschutz

Öffentlich-rechtlicher Abschluss
als Dolmetscher/Übersetzer (Hoch-
schule, Prüfungsamt, IHK) plus
Nachweis der Kenntnisse der
Rechtssprache. Ein öffentlich-
rechtlicher Abschluss als Dolmet-
scher/Übersetzer ist in Deutschland
derzeit für ca. 45 Sprachen möglich.
Über das Bestehen der Prüfung
hinaus werden keine Anforderungen
an dieAbschlussnote gestellt.

Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse nach Gleichwertigkeitsprü-
fung (KMK, CIUTI, ggf. Unterstüt-
zung durch die Aufnahmekommis-
sion des BDÜ).

Fachliche Eignung bei Exotenspra-
che sollte als Ausnahme von der Re-
gel definiert werden: (bevorzugt
akademische) Fachausbildung plus
mehrjährige Berufspraxis als D/Ü.
Möglichkeit der Überprüfung beim
staatlichen Prüfungsamt in Darm-
stadt. In Ausnahmefällen kann der
" Gemeinsame Europäische Refe-
renzrahmen# als Hilfskriterium her-
angezogen werden (Stufe C2 ent-
sprechend dem Großen deutschen
Sprachdiplom des Goethe-Instituts).

Gegen " Kleinstaaterei # innerhalb
Deutschlands

Wohnsitzprinzip ist nicht vereinbar
mit der vom Europarecht vorgesehe-
nen Freizügigkeit

Das Urteil des BVerwG stellt fest,
dass die Ermächtigung von Überset-
zern über die Tätigkeit für die Ge-
richte hinaus Einfluss auf die Stel-
lung der Übersetzer im allgemeinen
Wettbewerb hat. Eine Knüpfung der
Ermächtigung an den Bedarf der Jus-
tiz ( " Bedarfsprüfung#) ist deshalb
nicht annehmbar.

Ermöglicht eine " Kontrolle # durch
die Branchenöffentlichkeit

Wegfall des Listeneintrags ohne Er-
mächtigung/Allg. Beeidigung

Die gesetzlichen Bestimmungen soll-
ten so gefasst werden, dass die Ein-
holung kollegialen fachlichen Rats
oder Überprüfung der Übersetzung
durch einen anderen qualifizierten
Übersetzer vor Abgabe der Arbeit (4-
Augen-Prinzip) ermöglicht wird.

In einer das Gesetz ergänzenden Ver-
waltungsvorschrift sollten die Rich-
ter/Geschäftsstellen dazu angehal-
ten werden, Dolmetscher aus der
Liste zu laden und soweit möglich
auf " Ad hoc#-Beeidigungen zu ver-
zichten.

Durch eine benutzerfreundliche Ge-
staltung der Liste sollte dazu beige-
tragen werden, dass diese von den
Richtern entsprechend genutzt
wird. In die Liste sollten auch fach-
liche Qualifikationen aufgenommen
werden, um die Ladung des am Bes-
ten geeigneten Dolmetschers bzw.
Beauftragung des am Besten geeig-
neten Übersetzers zu fördern.

In Zusammenarbeit mit der Justiz
und dem Justizministerium muss ei-
ne Lösung gefunden werden, die den
qualifizierten ermächtigten und all-
gemein beeidigten Kolleginnen und
Kollegen Bestandsschutz bietet, und
durch die gleichzeitig die Listen von
eventuell darin verzeichneten un-
qualifizierten und nicht mehr akti-
ven Übersetzern/Dolmetschern im
Verlauf einer Übergangszeit berei-
nigt werden.

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im BDÜ NRW,

seit dem Beginn der Erstellungsphase für das" Gesetz über Dolmetscher und Übersetzer in der Justiz des Landes NRW# befindet
sich der Vorstand des BDÜ NRW mit den Oberlandesgerichten und dem Justizministerium in einer konstruktiven Diskussion über
mögliche Inhalte dieses Gesetzes. Unter anderem sind wir zu zwei informellen Gesprächen in das Oberlandesgericht Köln und
in das Justizministerium eingeladen worden, in denen wir das nachstehende " 7-Punkte Programm# gegenüber der Justiz ver-
treten haben. Darüber hinaus haben wir sowohl den Gerichten als auch dem Justizministerium dringend empfohlen, den BDÜ in
einer späteren Entwurfsphase noch einmal zu hören. Unser Eindruck war, dass die Vertreter der Justiz durchaus den
Argumenten von Seiten der Praxisvertreter zugänglich und bereit waren, von uns vertretene Positionen in ihre Entscheidungs-
findung einfließen zu lassen.

Der Vorstand des BDÜ NRW

! 7-Punkte-Progr amm" des BDÜ NRW
zum Gesetz über Dolmetscher und Über-
setzer in der Justiz des Landes NR W

In seiner Arbeit zum in der Erstellung befindlichen !Gesetz über Dolmetscher und Über-
setzer in der Justiz des Landes NRW" tritt der BDÜ Landesverband NRW gegenüber Landes-
regierung, Parlamentariern und Justiz vor allem für die folgenden Positionen ein:

Zustimmung auch seitens
der IHK Dortmund

Prof. Dr. Dieter Hamblock, Ehrenmit-
glied des BDÜ und seit 1969 an der
IHK Dortmund mitbeteiligt an der Prü-
fung von Fremdsprachenkorrespon-
denten und Übersetzern, hat sich
ebenfalls mit dem Forderungskatalog
des BDÜ auseinandergesetzt und sei-
ne Kollegen bei der Dortmunder IHK
dazu befragt. Er bestätigt, dass er
das 7-Punkte-Programm des BDÜ voll
und ganz unterstützt und seitens der
Dortmunder IHK keine Änderungs-
oder Ergänzungswünsche geltend ge-
macht werden.
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Schwerpunktthema
Neues Dolmetscher-und Übersetzergesetz
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Gerichtsübersetzer
und -dolmetscher aus
europäischer Sicht

In ihrem Bestreben, gemeinsame Mindestverfahrensgarantien
in allen Mitgliedstaaten einzuführen, hat die Europäische Kom-
mission Anfang 2003 ein Grünbuch herausgegeben, das Teil ei-
nes umfangreichen Konsultationsprozesses ist. Den vollständi-
gen Text können Sie im Internet nachlesen unter:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2003/
com2003_0075de01.pdf

Wer mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, hat in Europa das
Recht auf Hilfe bei der Überwindung eventueller sprachlicher Bar-
rieren ! etwa in Form eines Sprachmittlers. So heißt es in Artikel 5
Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK):

" Jeder Festgenommene muss unverzüglich und in einer ihm
verständlichen Sprache über die Gründe seiner Festnahme
und über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unter-
richtet werden. #

Weiter unten inArtikel 6 Punkt 3 EMRK heißt es:

" 3) Jeder Angeklagte hat mindestens (englischer Text) insbe-
sondere (französischer Text) die folgenden Rechte:
a) unverzüglich in einer für ihn verständlichen Sprache in
allen Einzelheiten über dieArt und den Grund der gegen ihn er-
hobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden;
...
e) die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers zu ver-
langen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht
versteht oder sich nicht darin ausdrücken kann. #

Auch in anderen internationalen Übereinkünften wie dem Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und dem
Römischen Statut sind diese Rechte geregelt.

In Kapitel 5 des Grünbuchs wird dazu ausgeführt:

" Beschuldigte, die die Verhandlungssprache nicht verstehen
oder sprechen (z. B. weil sie Ausländer sind), sind eindeutig
im Nachteil. Sie machen in diesem Land vielleicht gerade
Urlaub, oder sie arbeiten dort vorübergehend und kehren
bald wieder in ihr Heimatland zurück. Höchstwahrscheinlich
kennen sie das Rechtssystem und die Gerichtsverfahren in
dem betreffenden Land gar nicht. Wie auch immer ihre
Umstände sein mögen - sie sind besonders schutzbedürftig.
Die Kommission erachtet daher das Recht auf Beiziehung
eines Dolmetschers oder Übersetzers, das, wie bereits
dargelegt, in zahlreichen Übereinkünften garantiert ist, für
besonders wichtig. Die Schwierigkeit liegt dabei wie an-
gedeutet nicht in der Anerkennung dieses Rechts durch die
Mitgliedstaaten, sondern in seiner konkreten Umsetzung,
wobei die Kostenfrage eine wichtige Rolle spielt. Die Fragen
gliedern sich daher in zwei Teile: Umfang des Rechts und Art
und Weise der Bereitstellung von Übersetzern und Dol-
metschern.

5.2.1. Umfang des Rechts

a) Wann ist sprachliche Hilfe bereitzustellen?
Der Kommission sind keine Verfahren bekannt, mit denen sich
feststellen ließe, wann ein Tatverdächtiger oder Beschul-
digter " die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht
oder spricht #. Diese Bewertung scheint spontan von jenen

Personen vorgenommen zu werden, mit denen der Verdäch-
tige oder Beschuldigte in Kontakt tritt (Polizeibeamte,
Rechtsanwälte, Gerichtspersonal usw.). Hauptgarant für die
Fairness des Verfahrens ist auch in dieser Hinsicht der Ver-
handlungsrichter, der die Pflicht hat, diese Frage mit äußers-
ter Sorgfalt zu prüfen. Es ist natürlich wünschenswert, dass
Sprachprobleme bereits vor Beginn der Verhandlung erkannt
werden.

b) Sollte die Unterstützung durch einen Dolmetscher kosten-
los sein?
In der Rechtssache Luedicke, Belkacem und Koç/Deutschland
hat der EGMR festgestellt, dass jeder, der die Verhand-
lungssprache des Gerichts nicht spricht oder versteht, das
Recht auf die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers
hat, ohne dass nachträglich die Bezahlung der dadurch
entstandenen Kosten von ihm gefordert werden könnte. In
diesem Fall hat der betreffende Staat (Deutschland) ohne
Erfolg versucht, die Kosten für den Dolmetscher nach der Ver-
urteilung zurückzufordern. In der Rechtssache Kamasins-
ki/Österreich hielt der EGMR ferner fest, dass dieser Grund-
satz auch für die Übersetzung von Schriftstücken gilt. In allen
anderen Übereinkünften, die auf die Inanspruchnahme von
Dolmetschern und Übersetzern Bezug nehmen, ist festgelegt,
dass der Betroffene diese Dienste grundsätzlich nicht zu
bezahlen braucht. Daher kann eindeutig festgestellt werden,
dass die Beiziehung von Gerichtsübersetzern und -dolmet-
schern im Strafverfahren für den Betroffenen unentgeltlich
erfolgen muss.

c) Umfang der Pflicht zur Beiziehung von Übersetzern und
Dolmetschern
Der EGMR hat festgestellt, dass Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe
e) nicht so weit geht, dass eine Übersetzung aller schrift-
lichen Beweise oder amtlichen Schriftstücke im Verfahren
erforderlich wäre.

Hinsichtlich der Übersetzung gilt, dass nur jene Schriftstücke
übersetzt werden müssen, die der Betroffene verstehen
muss, damit ein faires Verfahren gewährleistet ist. Die
Vorschriften über den Umfang der zu übersetzenden Doku-
mente unterscheiden sich je nach Mitgliedstaat und je nach
Fall. Diese Unterschiede sind akzeptierbar, solange ein faires
Verfahren gegeben ist. Zu dolmetschen ist hingegen das
gesamte mündliche Verfahren. Bei einem Interessenkonflikt
können zwei Dolmetscher - einer für die Verteidigung und
einer für die Anklage (oder, je nach dem betreffenden
Rechtssystem, für das Gericht) - erforderlich sein. Es reicht
nicht aus, nur die unmittelbar dem Betroffenen gestellten
Fragen und seine Antworten zu dolmetschen. Der Betroffene
muss in der Lage sein, jedes gesprochene Wort (wie die
Anträge der Vertreter der Anklage und der Verteidigung, die
Worte des Richters und die Zeugenaussagen) zu verstehen.
Der EGMR hat festgestellt, dass die Beiziehung eines Dol-
metschers so erfolgen soll, dass der Betroffene den ihm zur
Last gelegten Sachverhalt verstehen und sich entsprechend
verteidigen kann, indem er insbesondere dem Gericht seine
Sicht der Ereignisse darstellt.

5.2.2.Art und Weise der Bereitstellung von
sprachlicher Unterstützung

Nach Auffassung der Kommission sollten alle Mitgliedstaaten
zur Erfüllung der Erfordernisse aus der EMRK und zahlreichen
anderen internationalen Übereinkünften für die Ausbildung,
Zulassung und Eintragung von Gerichtsübersetzern und
-dolmetschern Sorge tragen. In denAequitas-Vorschlägen wer-
den folgende Mindesterfordernisse genannt:

a)Ausbildung, Zulassung und Eintragung
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(1) Die Mitgliedstaaten müssen über eine Fachausbildung für
Dolmetscher und Übersetzer verfügen, die die Vermitt-
lung juristischer Kenntnisse, Besuche bei Gerichten, Poli-
zeidiensten und in Gefängnissen einschließt und zu einer
anerkannten Qualifikation führt.

(2) Die Mitgliedstaaten müssen ferner über ein Verfahren für
die Zulassung/Zertifizierung dieser Übersetzer und Dol-
metscher verfügen.

(3) Die Mitgliedstaaten sollten ein zeitlich (z.B. auf fünf Jah-
re) befristetes Zulassungsverfahren einrichten, um Über
setzer und Dolmetscher zu veranlassen, ihre Sprachkennt-
nisse und ihre Kenntnis der Gerichtsverfahren zu pflegen,
wenn sie ihre Zulassung verlängern wollen.

(4) Die Mitgliedstaaten sollten eine kontinuierliche berufliche
Weiterbildung vorsehen, damit sich Übersetzer und Dol-
metscher auf dem Laufenden halten können.

(5) Die Mitgliedstaaten sollten einen Ehrenkodex und beruf-
liche Leitlinien annehmen, die für die gesamte EU zumin-
dest in wesentlichen Zügen gleich sind.

(6) Die Mitgliedstaaten sollten den Richtern und Rechtsanwäl-
ten Fortbildungsmöglichkeiten anbieten, damit sie die Rol-
le der Übersetzer und Dolmetscher besser verstehen und
folglich effizienter mit ihnen zusammenarbeiten können.

(7) Die Mitgliedstaaten sollten dabei interdisziplinär vorge-
hen und entweder das Justiz- oder das Innenministerium
an der Einstellung, Ausbildung und Zulassung von Ge-
richtsübersetzern und -dolmetschern beteiligen.

Obwohl sie oft in einer Gruppe zusammengefasst werden,
sollten Dolmetscher und Übersetzer, die verschiedene Fertig-
keiten und in Strafverfahren unterschiedliche Aufgaben ha-
ben, als zwei verschiedene Berufsgruppen behandelt werden.
a) Dolmetscher werden bei den polizeilichen Ermittlungen

(Befragung des Verdächtigen und gegebenenfalls von
Zeugen) und allen Gerichtsverhandlungen benötigt.
Darüber hinaus benötigt der Verdächtigte/Beschuldigte
einen Dolmetscher unter Umständen für die Unterredung
mit seinem Rechtsanwalt (bei der Polizei, im Gefängnis,
wenn er verhaftet wurde, in der Kanzlei des Rechtsanwalts
und vor Gericht).

b) Übersetzer werden benötigt, um die Prozessunterlagen aus
der Akte (Strafanzeige, Anklageschrift) sowie die schrift-
lichen Zeugenaussagen und Beweisunterlagen beider
Parteien zu übersetzen.

In den Verzeichnissen der Mitgliedstaaten sollte berück-
sichtigt werden, dass es sich um zwei Berufe handelt. Es könn-
te durchaus effizienter sein, zwei getrennte Verzeichnisse zu
führen.

Einige Sprachen können Probleme bereiten. Es obliegt den Mit-
gliedstaaten, auch für solche Sprachen Vorsorge zu treffen,
indem sie entweder sicherstellen, dass in ihrem Verzeichnis
alle Sprachen zu einem gewissen Minimum abgedeckt wer-
den, oder indem sie auf die Relaisübertragung aus einer be-
kannteren Sprache zurückgreifen. Die Anforderungen könn-
ten in Bezug auf weniger gebräuchliche Sprachen gelockert
werden, damit auch für diese Übersetzer und Dolmetscher zur
Verfügung stehen. Die Kommission ist sich der besonderen
Problematik dieser Sprachen bewusst; da sich das Problem
jedoch besser auf nationaler Ebene lösen lässt, sollte es den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, nach Maßgabe des Subsi-
diaritätsprinzips geeignete Vorkehrungen zu treffen.

Die Kosten werden oft als Grund für die Nichterfüllung der
Pflichten der Mitgliedstaaten aus der EMRK geltend gemacht.
Die Mitgliedstaaten müssen jedoch Mittel hierfür bereit-

stellen. Gerichtsdolmetschern und -übersetzern muss ein
entsprechendes Entgelt geboten werden, damit diese Lauf-
bahn für Sprachmittler attraktiver wird. Aber man sollte sich
nicht nur auf Sprachmittler beschränken. Junge Juristen mit
ausgezeichneten Sprachkenntnissen, die keinen traditionel-
len Rechtsberuf ausüben möchten, sollten für diese Laufbahn
gewonnen werden und entsprechende Fortbildungsmöglich-
keiten erhalten. Die Europäischen Gemeinschaften bezeich-
nen diese zweifach qualifizierten Personen als " Rechts- und
Sprachsachverständige# (auf Französisch " juristes-linguis-
tes# und auf Englisch" lawyer-linguists #).

Abgesehen von den Kosten einer umfassenden Bereitstellung
von Übersetzern und Dolmetschern geben die Mitgliedstaaten
an, dass nicht genügend Personen zur Verfügung stehen.
Daher muss das Berufsbild von Übersetzern und Dolmetschern
gefördert werden. Die Beschäftigung von qualifizierten
Sprachsachverständigen sollte jedoch nicht nur als Geldfrage
gesehen werden. Eine bessere Bezahlung würde diesen Beruf
attraktiver machen, aber daneben gibt es noch andere
Faktoren wie eine respektvollere Behandlung und bessere
Einbeziehung von Sprachsachverständigen in Gerichts-
verfahren, mit der sichergestellt wird, dass ihre besonderen
Fertigkeiten anerkannt und gewürdigt werden. #

Wie aus dem Grünbuch hervorgeht, sind die Ziele der EU hoch
gesteckt. Es ist eine spannende Frage, inwiefern diese Idealvor-
stellungen in das neue Dolmetscher- und Übersetzergesetz ein-
gehen werden.

Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten, wer-
den wissen, dass derzeit der Alltag bei Gericht zum Teil erheblich
von den dargestellten Grundsätzen abweicht. Welcher Gerichts-
dolmetscher hat nicht schon erlebt, dass der des Deutschen nicht
mächtige Angeklagte eben keine genaue Vorstellung hat, was
genau ihm zur Last gelegt wird, weil es nicht für notwendig
erachtet wurde, die Anklageschrift in eine ihm verständliche
Sprache zu übersetzen? Wer hat nicht schon Richter erlebt, die
den Dolmetscher anwiesen, nur die Fragen an den Angeklagten zu
übersetzen: " Er versteht das schon...#? Was bleibt hier von der
Forderung, dass " jedes gesprochene Wort# im Rahmen des
mündlichen Verfahrens zu dolmetschen sei (siehe Punkt 5.2.1 c)
oben)? Wer kennt nicht die Situation, zu einem Verfahren
hinzugezogen zu werden und für eine Person zu dolmetschen, mit
der man vorher nicht einmal ein paar Sätze wechseln konnte, um
sich davon zu überzeugen, dass die Verständigung klappt?

Fraglich ist, ob Theorie und Praxis hier überhaupt realistisch ver-
knüpft werden können. Wie soll beispielsweise die angespro-
chene Fachausbildung / kontinuierliche Weiterbildung in Zeiten
knapper Kassen bei Hochschulen und Behörden finanziert
werden, insbesondere in Anbetracht des sehr sinnvollen vor-
gesehenen Praxisbezuges in Gerichten und bei der Polizei?

Man stellt ja auch derzeit fest, dass Polizei und Gerichte an
Dolmetschern und Übersetzern sparen, wo sie nur können! sei es,
dass ganz auf diese Dienstleistungen verzichtet oder auf
Billiglösungen zurückgegriffen wird. Vor diesem Hintergrund
scheint ein Umsetzen dieser Ziele noch in weiter Ferne zu liegen,
und der Weg dorthin ist sicherlich mit umfangreicher
Aufklärungsarbeit über die Bedeutung und den Wert der
angesprochenen Dienstleistungen gepflastert!

Es steht auch zu befürchten, dass der betroffene Personenkreis
von Gerichtsdolmetschern und !übersetzern zahlenmäßig keine
ausreichend einflussreiche Lobby bildet, um seine Interessen mit
Erfolg geltend zu machen.

b) Zwei verschiedene Berufe

c) Sprachen

d) Kosten

e) Einstellung
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Schwerpunktthema
Neues Dolmetscher-und Übersetzergesetz

Ein Blick über die
Landesgrenzen

Eine detaillierte Darstellung der Bedin-
gungen für die Vereidigung, Beeidigung
oder Ermächtigung von Übersetzern und
Dolmetschern in den einzelnen Bundes-
ländern unserer Republik ist extrem
schwierig, weil überall eigene Regeln
und Vorschriften gelten. Unsere ge-
schätzte Kollegin Barbara Böer Alves hat
sich im MDÜ 3/2005 die Mühe gemacht,
die Bedingungen zusammenzutragen und
in einer Tabelle aufzulisten. Trotz der Ge-
fahr, dass die eine oder andere Informa-
tion zwischenzeitlich überholt ist, ist die-
se Liste nach wie vor sehr interessant.

Einheitlich fordert die überwiegende
Mehrzahl der Bundesländer, dass die
fachliche Eignung als Übersetzer oder
Dolmetscher durch einen Hochschulab-
schluss oder eine staatliche Prüfung
nachgewiesen wird. Dennoch sehen meh-
rere Bundesländer ggf. auch ein Eig-
nungsfeststellungsverfahren vor, bei
dem etwa Muttersprachigkeit die Eig-
nung begründet. Keinem Unternehmen
und keiner Behörde würde es jedoch ein-
fallen, die Übersetzungsabteilung oder
den Sprachendienst mit Mitarbeitern zu
besetzen, die nur zufällig Muttersprach-
ler sind oder ein prächtiges Fremdspra-
chenzertifikat besitzen.
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Interessant ist auch, welch schillernde Ti-
tel im Zuge der Vereidigung, Beeidigung
oder Ermächtigung vergeben werden:
" Allgemein vereidigte/r DolmetscherIn
der ... Sprache für die Gerichte, Notarin-
nen und Notare im Lande Hessen# ist
mein persönlicher Favorit. Für ermäch-
tigte Übersetzer gibt es in Hessen übri-
gens keine offizielle Bezeichnung, eben-
so wie es für Dolmetscher in NRW keine
offizielle Bezeichnung gibt. Das spiegelt
auch die Tatsache wieder, dass in vielen
Bundesländern zwischen Dolmetschern
und Übersetzern nicht groß unterschie-
den wird. So wie im allgemeinen Sprach-
gebrauch oft Unklarheit über die Berufs-
bezeichnungen herrscht, dürfen etwa in
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und
Thüringen Dolmetscher ohne weitere Um-
stände auch übersetzen, was meines Wis-
sens aber nicht umgekehrt gilt. Bekannt
ist mir auch, dass die Gerichte keine Pro-
bleme damit haben, ermächtigte Über-
setzer als Dolmetscher zu mündlichen
Terminen zu laden, weil ihnen auch nicht
genau bewusst ist, was der Unterschied
zwischen Übersetzen und Dolmetschen
ist.

Besonders krasse Unterschiede ergeben
sich, wenn man darauf schaut, welche
Stellung die Dolmetscher und Übersetzer
in den einzelnen Bundesländern haben.
So ist in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Meck-
lenburg-Vorpommern und Bayern ein
Übersetzer oder Dolmetscher " öffent-
lich bestellt #, bekleidet damit ein öf-

fentliches Amt. In den genannten Län-
dern führen Übersetzer kein Siegel. d. h.
dürfen in ihrem Stempel nicht das Lan-
deswappen führen; es gibt aber auch die
Fälle Baden-Württemberg und Hamburg,
wo Übersetzer nicht nur öffentlich be-
stellt sind, sondern auch ein Siegel füh-
ren. Das ist wichtig zu wissen, wenn etwa
eine Übersetzung aus NRW in Hamburg
beanstandet wird, und man erst einmal
mit der Behörde klären muss, dass Über-
setzer in NRW keine Siegelträger sind.
Dazu ist es gut, sich in diesem Dschungel
auszukennen.

Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern gibt es auch, was die Zuziehung des
vereidigten Dolmetschers/ermächtigten
Übersetzers durch das Gericht betrifft.
Während diese in Hessen und Hamburg
zwingend vorgeschrieben ist, fehlen in
den meisten Bundesländern Regelungen
dazu bzw. werden nicht eingehalten.

Zumindest im Falle von NRW muss auch
noch darauf hingewiesen werden, dass
die Listen der ermächtigten Übersetzer
und allgemein beeidigten Dolmetscher
nicht öffentlich sind. Das ist laut Frau
Böer Alves auch in Schleswig-Holstein
der Fall und in meinen Augen ein Unding.
In anderen Bundesländern gibt es durch-
aus öffentliche Listen, aber vielleicht
dürfen wir ja hoffen, dass das neue Ge-
setz hier eine Verbesserung bringt.

Barbara Kochhan

Interv iew mit
Richter am BGH
Claus Sprick

zur Neuerscheinung !Der Zivilprozess #
Eine Einführung für Gerichtsdolmet-
scher und -übersetzer"

BDÜinfo NRW: EndeSeptember erschien
dasBuch" Der Zivilprozess ! Eine Einfüh-
rung für Gerichtsdolmetscher und -über-
setzer#, zu dem Sie den Teil " Das Ver-
fahren in den Rechtsmittelinstanzen #
beigetragen haben. Ihr Beitrag beruht
auf dem Vortrag, den Sie erstmals im
Sommer 2006 bei der Summer School
Rechtssprache des BDÜNRW in der Jus-
tizakademie in Recklinghausen gehalten
haben. Nun haben Sie ja als Richter am
Bundesgerichtshof, Literaturübersetzer
und Vorsitzender desEuropäischenÜber-
setzer-Kollegiums in Straelen sicherlich
ohnehin alle Hände voll zu tun. ! Woher
kam dann Ihre spontane Bereitschaft,
auch noch als Dozent an der Summer
SchoolRechtssprachemitzuwirken?

Claus Sprick: Nun, das glaubte ich dem
BDÜ einfach schuldig zu sein. Als ich vor
fast 30 Jahren vom OLG Hamm für Eng-
lisch und Französisch ermächtigt wurde
und damals noch viel für die Essener Ge-
richte übersetzte, hat mir der Verband
sehr viel Know-how und Professionalität
vermittelt.

Inzwischen bin ich durch meine beruf-
liche Tätigkeit nicht nur in der deut-
schen, sondern auch weitgehend in der
französischen Rechtsordnung zu Hause,
was nicht nur mein Bewusstsein für Pro-
bleme der juristischen Übersetzung ge-
schärft hat, sondern mir auch die Mög-
lichkeit gibt, das deutsche Recht sozusa-
gen mit fremden Augen zu betrachten !
und das halte ich für sehr wichtig, um es
einem Nichtjuristen näher zu bringen.
Als Fachjurist übersieht man sonst zu
leicht, wo der Nichtjurist Verständnis-
probleme hat.

Diese Erfahrungen rechtzeitig vor der
Vergreisung mit den Kolleginnen und Kol-
legen vom BDÜ zu teilen, war mir ein An-
liegen, und ich durfte erfahren, dass es
auch noch Spaß macht.

BDÜinfo NRW: Warum ist eseigentlich so
wichtig, dass (Gerichts-) Dolmetscher
und Übersetzer selbst richtig verstehen,
was sie übersetzen bzw. verdolmet-
schen?
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Claus Sprick: Dolmetscher und Überset-
zer sind, wie es so schön heißt, Hilfsper-
sonen des Gerichts. Dem Richter ist aber
nur wirklich geholfen, wenn diese Gehil-
fen auch seine Sprache sprechen! und
das ist nun mal die Juristensprache. Häu-
fig geht es darum, ihm Begriffe und Vor-
stellungen einer fremden Rechtsordnung
verständlich zu machen. Das kann aber
nur gelingen, wenn man die juristischen
Kategorien kennt, in denen er zu denken
gewohnt ist. In der Rechtssprache hat je-
der Begriff eine ganz präzise Bedeutung,
die aber nur ermessen kann, wer den sys-
tematischen Kontext dieses Begriffs
kennt. Wer ohne solide Grundkenntnis
des Rechts drauflosübersetzt, handelt
ebenso leichtfertig wie ein Chirurg, der
ohne Anatomiekenntnisse herausschnip-
pelt, was er für den Blinddarm hält.

Einen Nachteil hat die Sache freilich: je
mehr Rechtskenntnisse man hat, desto
größer sind die Skrupel und Bedenken,
die einem beim Dolmetschen und Über-
setzen kommen. Nur der Laie und Anfän-
ger vertraut unbefangen seinem Fach-
wörterbuch. Der Profi wird ihm stets
misstrauen und sich fragen, ob die Be-
griffe wirklich deckungsgleich sind und
im Einzelfall zutreffen.

Claus Sprick: Ich bedaure sehr, dass es
nach wie vor noch keine bundesgesetz-
lichen Regelungen gibt und Gerichte und
Behörden häufig aus Ersparnisgründen,
Bequemlichkeit oder Unwissenheit we-
nig Wert auf die Qualifikation der
Sprachmittler legen, die ihnen immerhin
die Grundlage für eine richtige Entschei-
dung liefern sollen.

An Dolmetscher und Übersetzer dürfen
jedenfalls im Grundsatz keine geringe-
renAnforderungen gestellt werden als an
Sachverständige, und das heißt:

1. Der Dolmetscher und Übersetzer muss
seine Rolle im Prozess genau kennen. Das
setzt voraus, dass er die Grundzüge des
Prozessrechts beherrscht und mit dem
Verfahrensgang in der Praxis vertraut ist.

BDÜinfo NRW: (In Nordrhein-Westfalen
und einigen anderen Bundesländernsind
zur Zeit Bemühungenim Gange,Gesetze
auf den Weg zu bringen, die die Ermäch-
tigung von Übersetzern und allgemeine
Beeidigung von Dolmetschern gesetzlich
regeln.) Aus Ihrer Sicht als Richter und
als Sprachmittler: welche Qualifikati-
onsanforderungen mussman neben dem
Nachweis von Kenntnissen der Rechts-
sprache heute an Übersetzer und Dol-
metscher stellen, die für die Gerichte tä-
tig sind?

2. Als Sprachmittler auf einem termino-
logisch anspruchsvollen Fachgebiet muss
er die juristischen Grundbegriffe und ih-
re exakte Bedeutung kennen und in der
Lage sein, sich auf dieser Grundlage auch
seltenere und spezielle Begriffe und Wen-
dungen zu erschließen.

3. Wenn es um die Übersetzung von aus-
ländischen Rechtstexten geht, muss er
zumindest in der Lage sein, die grund-
legenden Unterschiede zur deutschen
Rechtsordnung zu erkennen.

4. Vor allem als Übersetzer muss er zu-
dem in der Lage sein, sachkundig und
zielsicher zu recherchieren, wenn seine
Handbibliothek ihn im Stich lässt. Das
setzt auch das Wissen und die Erfahrung
voraus, aus Internet-Suchmaschinen das
Letzte herausholen zu können.

Bei alledem muss man natürlich die Kir-
che im Dorf lassen und wird nicht verlan-
gen können, dass jeder Gerichtsdolmet-
scher und !übersetzer ein Jurastudium
absolviert hat. Andererseits sollte man
im Auge behalten, dass beispielsweise
die Übersetzungsabteilung der EU grund-
sätzlich nur Juristen mit Sprachkenntnis-
sen einstellt und nicht etwa ausgewiese-
ne Sprachkundige mit juristischem Halb-
wissen. Ich würde es so formulieren: Der
Gerichtsdolmetscher und !übersetzer
braucht nicht in der Lage zu sein, den
Fall notfalls selbst zu lösen. Seine
Rechtskenntnisse müssen es ihm aber er-
lauben, ein Gespür dafür zu entwickeln,
worauf es dem Richter ankommt ! und
warum. Und er muss die Grundbegriffe
beherrschen, ohne die er dem Richter
die notwendigen Informationen nicht zu-
verlässig vermitteln kann.

Claus Sprick: Das war ja ursprünglich
kein Buchbeitrag, sondern das Manus-
kript eines Vortrags. Dabei kam es mir
darauf an, möglichst praxisbezogene In-
formationen so locker und allgemeinver-
ständlich zu präsentieren, dass mir nie-
mand einschläft oder an der Kompliziert-
heit der Materie verzweifelt. Lehrbücher
des Zivilprozessrechts gibt es zuhauf !
mein Beitrag ist hingegen für diejenigen
unter Ihnen, die sich so etwas nicht an-
tun wollen, wofür ich volles Verständnis
habe.

BDÜinfo NRW: Worauf kam es Ihnen bei
Ihrem Beitrag zu dem Buchbesondersan?

BDÜ info NRW: Haben Sie recht herz-
lichen Dank für die Beantwortung unse-
rer Fragen!

Dolmetscher und Übersetzer
im Landesrecht
Norbert Zänker (Hrsg.)

Prüfung, Beeidigung, Ermächtigung bzw. Bestel-
lung von Dolmetschern und Übersetzern sind-
wie auch zum Teil die Ausbildung für diese Beru-
fe- in Deutschland landesrechtlich geregelt. Der
BDÜ legt hier eine erste Übersicht über die Viel-
falt an Gesetzen und Verordnungen der Bundes-
länder vor.

ISBN: 9783938430002 340 Seiten
Erscheinungsjahr: 2005 35,00 "

Der Zivilprozess - Eine Einführung für
Gerichtsdolmetscher und -übersetzer
Richterin am Landgericht Dr. Helia-Verena
Daubach und Richter am Bundes-
gerichtshof Claus Sprick

Dieser Band gibt für Gerichte tätigen Dolmet-
schern und Übersetzern eine zusammenhän-
gende Einführung in den Zivilprozess. Neben der
Vermittlung eines grundlegenden Verständnis-
ses des Zivilprozesses und der in diesem Zu-
sammenhang wesentlichen juristischen Begriffe
zeichnen sich die beiden in diesem Band zusam-
mengefassten Beiträge insbesondere dadurch
aus, dass hier zwei Richter, also #Abnehmer$ der
Leistungen von Sprachmittlern, Hinweise darauf
geben, worauf es ihnen besonders ankommt.

ISBN: 9783938430033 160 Seiten
Erscheinungsjahr: 2007 14,00 "

Die BDÜ Service GmbH bringt im Eigenverlag
Fachbücher zu theoretischen und praktischen
Themen für Übersetzer und Dolmetscher her-
aus, die Sie bequem online unter www.bdue.de
bestellen können.
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Kurz notiert
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Anzeige

Kostenlose Kleinanzeigen
für Mitglieder

Telefonkosten sparen

schrooten@bdue.de

www.billiger-telefonieren.de

Als Mitglied des BDÜ NRW haben Sie die Möglichkeit, einmal im
Jahr eine kostenlose Kleinanzeige im BDÜ NRW info zu veröf-
fentlichen. Wenn Sie noch freie Kapazitäten oder ungewöhn-
liche Spezialgebiete haben oder einfach Ihren Bekanntheits-
grad ein wenig steigern wollen, nutzen Sie diese Chance. Ihre
Ansprechpartnerin ist Babette Schrooten: .

Müssen Sie häufig Auslandsgespräche führen? Schauen Sie doch
einmal im Internet auf die Seite .
Hier kann man tagesaktuell günstigste Telefontarife weltweit
finden und im Vergleich zum normalen Telefonanbieter viel
Geld sparen.

Foto: www.pixelio.de

Buchtipp: Glossar des
kirchlichen Spr achgebrauchs

DasGlossardeskirchlichen SprachgebrauchsDE-EN/ EN-DEmit
einem Verzeichnis gebräuchlicher Abkürzungen im kirchlichen
Sprachgebrauch,2. Auflage 2003, ISBN3-921620-96-1,&5,50

www.emw-d.de

Allen, die bei ihrer Arbeit gelegentlich mit Texten aus dem
kirchlichen Bereich zu tun haben, sei ein handliches - und sehr
erschwingliches - Wörterbüchlein empfohlen, das ich seit
Jahren sehr schätze:

Das Wörterbuch hat 224 Seiten und ist eine Fundgrube für
Übersetzungsvorschläge von Begriffen wie Presbyter, Gliedkir-
chen der EKD, Diakon etc. Daneben finden sich biblische
Begriffe wie das Gesetz Mose, Bergpredigt, Golgatha (übrigens:
Calvary) u.v.m.

Es gibt das Glossar in der gleichen Aufmachung auch für
Spanisch und Französisch. Sie finden diese Glossare auf der
Webseite des Evangelischen Missionswerkes in Deutschland
( ) unter Publikationen. Zumindest die spa-
nische Version fällt vom Umfang her im Vergleich etwas ab, ist
aber ebenso preiswert. Was das französische Glossar angeht,
müssten Sie sich bei Bedarf selbst ein Bild davon machen.

Barbara Kochhan

NeuesFachgebietsregister

trojanus@bdue.de

Im Zuge einer Überarbeitung der BDÜ-Homepage wurde das
Fachgebietsregister geändert. Dabei wurden Änderungs- und
Ergänzungswünsche der Mitglieder berücksichtigt und eine
wesentlich detailliertereAngabe von Fachgebieten ermöglicht.
Die Folge ist aber auch, dass die Fachgebiete der Kollegen und
Kolleginnen erst einmal " automatisch# in das neue Register
eingestuft wurden, so dass jedem BDÜ-Mitglied nur dringend
empfohlen werden kann, sich mit dem neuen Register vertraut
zu machen und die aktuellen Angaben zu überprüfen und ggf.
zu ändern (was sowieso von Zeit zu Zeit ratsam ist!).

Vorschläge für grundsätzliche Änderungen oder zusätzliche
Gebiete kann man an Herrn Trojanus senden: .

Verlinkung der
Homepage möglich

Im Gegensatz zu früher können Mitglieder ihre Homepage über
die BDÜ-Datenbank jetzt auch kostenlos verlinken. Vorausset-
zung dafür ist, dass das entsprechende Mitglied seine individu-
ellen Dienstleistungen auf der Homepage erkennbar als Freibe-
rufler anbietet. Eine Verlinkung der Internetseiten von Büros,
die alle Sprachen vermitteln, ist nicht zulässig.

Ebenso wie zur Änderung der Fachgebiete kann sich jedes BDÜ-
Mitglied dazu über seine Mitgliedsnummer und ein persönliches
Passwort in den Bereich von" Mein BDÜ# (Kästchen oben rechts
auf der BDÜ-Internetseite) einloggen. Dort findet man unter
Wissensdatenbank - Allgemeine Informationen eine genaue Be-
schreibung, wie das mit der Linkfreischaltung funktioniert.
Hier ist auch das entsprechende Antragsformular hinterlegt, in
dem dieAnforderungen nochmals genau beschrieben sind.

Rechtsberatung
im BDÜ NRW

Jeden 1. und 3. Montag im Monat zwischen 17 und 19 Uhr haben
die Mitglieder des BDÜ NRW die Möglichkeit, eine kostenlose
telefonische Erstberatung in berufsbezogenen Rechtsfragen in
Anspruch zu nehmen. Das Angebot geht zurück auf eine Koope-
ration des Anwaltsbüros Steinebach in Langenfeld mit dem
Rechtsanwalt Ludwig Möhlen aus Meerbusch. Die Telefonnum-
mer lautet: 02173/985903.
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Diese zweisprachige Veranstaltung ist sowohl für

erfahrene Übersetzer und Dolmetscher als auch

für Berufse inste iger und Studenten eine

hervorragende Gelegenheit zum Austausch mit

Kollegen, Networking und geselliges Beisammensein.

Und wie es sich für diese Jahreszeit gehört,

haben die Teilnehmer Gelegenheit, den Dortmunder

Weihnachtsmarkt zu besuchen, der zu den größten

in Deutschland gehört.

1. und 2. Dezember 200 7

Vorweihnac htlic he regionale ProZ.com-K onf erenz
an der Uni Dor tmund

Diese Konferenz wird durch die !Platinum"-Sponsoren SDL Trados (http://www.sdl.com) und Wordfast
(http://www.wordfast.net/) und !Contributing"-Sponsor Locatech GmbH (http://www.locatech.com) unterstützt.

Tagungsort

Uni-Mensa (im Gebäude des Studentenwerks)
Vogelpothsweg 85
44227 Dortmund

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Konferenzwebsite
(http://www.proz.com/conference/13) oder per E-Mail an die Organisatoren:
germany@proz-conferences.com

Konferenzprogramm

!
% %

% % %
%

Hauptthemen der Konferenz sind
und

Eröffnungsrede: Klaus Ahrend (Referatsleiter, Europäische Kommission,
Generaldirektion Übersetzung, Referat S.02 - Externe Übersetzung) Steuerrecht für
Freiberufler CAT-Tools (Trados, Wordfast, across, OmegaT, Metatexis)
Risikomanagement Technische Workshops und Vorträge Kreditderivate
Podiumsdiskussion zwischen Auftraggebern und Freiberuflern und vieles mehr

Das rechtliche und steuerliche Umfeld für
Freiberufler in Deutschland EU als Auftraggeber für Überse tzer und
Dolmetscher.

Anzeige
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Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Der Vorstand

BDÜ Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Goethestr. 91 ! D-45130 Essen

Wolfram Baur
Geschäftsführer
Goethestr. 91
D-45130 Essen
Tel. (0201) 4 37 37 - 25
Fax (0201) 4 37 37 - 26
E-Mail:nw@bdue.de

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Vereinsregister-Nr. 2037 ! Am tsgericht Bergisch Gladbach

Vorsitzende: Renate Dockhorn, Dorsten Geschäftsführer: Wolfram Baur, Essen
Geschäftsstelle: Goethestraße 91, D-45130 Essen, Te l.: (0201) 4 37 37-25, Fax: (0201) 4 37 37-26

Auskünfte werden nach bestem Wissen und Gewissen - jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit - erteilt.

Ihr Zeichen
Your ref.

Ihr Schreiben
Your let ter

Unsere Zeichen
Our ref.

Datum
Date

Ba/GF Essen, 26.06.2007

Tätigkeit von Dolmetschern und Übersetzern für die Polizei behörden

Hier: Rahmenverträge zwischen Polizeipräsidien und Dolme tschern/Übersetzern

Sehr geehrter Herr Innenminister,

seit dem Jahr 2004 wurden von einer Reihe von Polizeipräsidien in Nordrhein-Westfalen lang

laufende Rahmendienstleistungsverträge mit Übersetzern/Dolmetschern abgeschlossen. Im

vorlaufenden Ausschreibungsverfahren wurden von Seiten der Beschaffungsstellen der

Polizeipräsidien von Übersetzern/Dolmetschern Preisangebote inklusive Umsatzsteuer

angefordert.

Wie uns nun von verschiedenen Übersetzern/Dolmetschern, die seinerzeit solche Rahmen-

verträge abgeschlossen haben, mitgeteilt wurde, lehnen die zuständigen Polizeipräsidien

(unter anderem die Polizeipräsidien Köln und Bonn) eine Anpassung der vereinbarten

Honorare an den seit dem 1. Januar 2007 geltenden neuen Umsatzsteuersatz von 19 % ab.

Im Interesse der betroffenen Kollegen bitten wir Sie dringend, die Polizeipräsidien anzu-

weisen, die in den Rahmenverträgen vereinbarten Stundensätze für Dolmetschen und für

Telefonüberwachungsmaßnahmen sowie Zeilenhonorare für das Übersetzen von Texten

durch eine entsprechende schriftliche Änderung oder Ergänzung zu den Verträgen

Innenminister des Landes
Nordrhein-Westfalen
Herrn Dr. Ingo Wolf
Haroldstraße 5
40213 Düsseldorf
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" Geiz ist Geil " - auch bei der Polizei?Vor kurzem gingenin der Geschäftsstelle des BDÜ NRW Anfra-
gen von Mitgliedern zu den Rahmenverträgen zwischen Poli-
zeipräsidien und Dolmetschern / Ü bersetzern ein.Fakt ist, dass lang laufende Rahmendienstvert räge mit Über-

setzern / Dolmetschern abgeschlossenwurden, die Preise in-
klusive Mehrwertsteuer beinhalten. Eine A npassung derVer-
träge an die Mehrwert steuererhöhung vom 1. Januar 2007
wurde von den Polizeipräsidien abgelehnt.
Die Frage war, ob diese Praxis rechtens sein könne. Insbeson-
dere wurde hier angemerkt, dass durch die Regelung, in den
Ausschreibungen eine Preisangabe inklusive Mehrwertsteuer
zu verlangen, die Berufssprachmit tl er gegenüber Gelegen-
heitssprachmittlern, die unter die Kleinunt ernehmerrege-
lung fallen und somit keine U msatzsteuer in Ihren Rechnun-
gen ausweisen müssen, benachteilig t sind.
Folgend finden Sie das Schreiben des BDÜ und dieAntwort
des Innenministeriums in Düsseldorf:
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rückwirkend zum 01.01.2007 entsprechend der seit diesem Zeitpunkt von 16 auf 19 %

gestiegenen Umsatzsteuer anzupassen.

Das Bestreben der öffentlichen Verwaltung, durch Abschluss solcher Rahmenvereinbarungen

Kosteneinsparungen zu erzielen, ist verständlich. Jedoch haben die betroffenen Kollegen als

Steuerbürger und auch wir als Berufsvertretung kein Verständnis dafür, dass der Staat

einerseits die Umsatzsteuer erhöht, seine Behörden sich selbst jedoch in ihrer Beschaffungs-

praxis von einer solchen Umsatzsteuererhöhung ausnehmen, obwohl sie ja selbst indirekt von

einer solchen Umsatzsteuererhöhung profitieren.

Ferner bitten wir Sie, die Beschaffungsstellen anzuweisen, bei künftigen Ausschreibungen

von Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen nicht mehr die Bruttoangebotswerte (inklusive

USt.) ihrem Angebotsvergleich zugrunde zu legen. Eine Angebotsbewertung auf Grundlage

der Bruttoangebotswerte bedeutet eine erhebliche Benachteiligung der Berufssprachmittler

gegenüber Gelegenheitssprachmittlern, die ihre Tätigkeit als "Kleinunternehmer" im Sinn des

Umsatzsteuergesetzes ausüben. Das Umsatzsteuerrecht zwingt solche Berufssprachmittler,

die einen ihr Auskommen sichernden Umsatz erwirtschaften, quasi als verlängerter Arm des

Staates Umsatzsteuer bei ihren Kunden einzutreiben und an das Finanzamt abzuführen.

Wenn diejenigen Behörden, die indirekt selbst auch von der Umsatzsteuer profitieren, nur

Bruttoangebotspreise vergleichen dürfen, bedeutet dies eine unbillige Benachteiligung der

steuerpflichtigen Anbieter gegenüber den als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer

befreiten Gelegenheitssprachmittlern.

Will ein Berufsdolmetscher mit einem Pauschalangebot eines nicht umsatzsteuerpflichtigen

Anbieters in Höhe von beispielsweise " 1.000,- mithalten, so muss er dennoch Umsatzsteuer

abführen und behält netto nur rd. " 840,- für dieselbe (oder aufgrund seiner größeren

Berufserfahrung sogar bessere) Leistung. Dazu kommt noch, dass Berufsdolmetscher

wesentlich höhere berufliche Kosten haben als Gelegenheitssprachmittler (Büro, Werbung,

Altersvorsorge, Versicherungen usw.).

Ihrer baldigen Antwort sehen wir gerne entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Baur

Geschäftsführer
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Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW, 40190 Düsseldorf Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Bearbeitung:

Durchwahl (0211) 871 3227
Fax (0211) 871
Aktenzeichen

18. Juli 2007

OAR Bensch
hans-joachim.bensch@im.nrw.de

44 - 57.01.63 - 02
- E l e k t r o n i s c h e P o s t

An den
Geschäftsführer des
Bundesverbandes der Dolmetscher
und Übersetzer
Herrn Wolfram Baur

E-Mail: nw@bdue.de

Rahmenverträge zwischen Polizeipräsidien und Dolmetschern/Übersetzern

Ihr Schreiben vom 26.06.2007 - Ba/GF -

Sehr geehrter Herr Baur,

Ihr Schreiben vom 26.06.2007 hat Herrn Minister Dr. Wolf vorgelegen. Er hat mich

gebeten, Ihnen zu antworten.

Gemäß § 14 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) können die

obersten Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen mit häufig

herangezogenen Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern Vereinbarungen

über die zu gewährende Vergütung treffen, deren Höhe die nach diesem Gesetz

vorgesehene Vergütung nicht übersteigen darf. Mit Erlass vom 27.08.2004 habe ich

die Polizeibehörden und -einrichtungen ermächtigt, entsprechende Vereinbarungen

zu treffen. Die Polizeibehörden und -einrichtungen haben von der Ermächtigung - im

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen - unterschiedlich Gebrauch gemacht.

1/2

Tätigkeit von Dolmetschern und Übersetzern für die Polizeibehörden
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So hat das von Ihnen zitierte Polizeipräsidium Köln Verträge mit Festpreisen

inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer abgeschlossen. Nach § 29

Umsatzsteuergesetz können längerfristige Verträge angepasst werden. Dies setzt

jedoch voraus, dass der Vertrag nicht später als vier Kalendermonate vor dem

Inkrafttreten oder der Änderung des Gesetzes abgeschlossen worden ist. Ferner gilt

diese Regelung darüber hinaus nicht, soweit die Parteien etwas anderes vereinbart

haben. Festpreise sind eine andere Vereinbarung in diesem Sinn.

Die Polizeibehörden und -einrichtungen, die mit den Dolmetschern und Übersetzern

entsprechende Festpreise inklusive Umsatzsteuer vereinbart haben, weigern sich

daher zu Recht, die Umsatzsteuererhöhung auf den Festpreis umzulegen.

Auch Ihrem weiteren Wunsch, die Beschaffungsstellen anzuweisen, bei künftigen

Ausschreibungen von Dolmetscher - und Übersetzungsleistungen nicht mehr die

Bruttoangebotswerte (inklusive USt.) ihrem Angebotsvergleich zugrunde zu legen,

kann ich nicht entsprechen.

Bezüglich des Angebotsvergleichs gilt im Vergabebereich das Bruttoprinzip, dies

ergibt sich aus § 25 Nr. 3 Verdingungsordnung für Leistungen / TeilA (VOL/A), der die

Auswahl des unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlich günstigsten

Angebots fordert. Für den öffentlichen Auftraggeber ist aus betriebswirtschaftlicher

Sicht allein der Bruttopreis als Endpreis bei der Wertung der Angebote

ausschlaggebend. Aus vergaberechtlicher Sicht spielt es dabei keine Rolle, ob ein

Unternehmen, gegen dessen Teilnahme am Vergabeverfahren keine Gründe

sprechen, eine finanzielle Besserstellung durch Befreiung von der Umsatzsteuer

erfährt. DieseAuffassung entspricht auch herrschender Rechtsprechung.

Ich muss daher um Ihr Verständnis bitten, dass eine andere Entscheidung nicht

möglich ist.

ImAuftrag
gez. Dr. Steegmann

2/2
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Viele Beispiele, ein ausführliches Skript
sowie die ständige Bereitschaft der Refe-
renten, auf die Fragen der Anwesenden
einzugehen, sind sicher mit ein Garant
dafür, dass wir jetzt besser für den Alltag
der juristischen Übersetzungen bzw. für
das Gerichtsdolmetschen gewappnet
sind. Hervorzuheben ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass einige der Refe-
renten sich bereit erklärt haben, uns bei
der Lösung schwieriger Fragen behilflich
zu sein.

Meiner Ansicht nach ist der Begriff
" Rechtssprache# wirklich gut gewählt,
da die Rechtssprache ihre eigene Termi-
nologie hat, die uns aufgrund der oben ge-
schilderten Fälle jetzt wesentlich geläu-
figer ist.

Daher kann ich mit meiner fast zwanzig-
jährigen Berufserfahrung die eingangs ge-
stellte Frage auch nur bejahen: Sowohl
mir als auch meinen Kolleginnen und Kol-
legen, die häufig schon viele Jahre juris-
tische Übersetzungen machen, hat die
Fortbildung viel gebracht.

Regina Simmes

Summer School 2007

Ist die Summer School Rechtssprache
nur etwas für Greenhorns oder kom-
men auch alte Hasen auf ihre Kosten?

An der 2. Summer School Rechtssprache,
die vom BDÜ Landesverband Nordrhein-
Westfalen in der Justizakademie in Reck-
linghausen ausgerichtet wurde, nahmen
mehr als 40 Teilnehmer mit den unter-
schiedlichsten Mutter- bzw. Arbeitsspra-
chen teil. Der Anlass für viele von ihnen
war die Vorbereitung auf die Ermächti-
gung bzw. Vereidigung in NRW, die als Vor-
aussetzung fundierte Rechtskenntnisse
fordern, und diese sollten in zwei Unter-
richtsblocks erworben werden.

Folgende Gebiete wurden behandelt:
Rechtsquellen, BGB, Schuld-, Sachen-
und Familienrecht sowie HGB und Zivil-
verfahren I/II im ersten Block Mitte Juni
sowie Strafprozessordnung, Hauptver-
handlung, Rechtsmittel, Haftrecht, Stra-
fe und Vollstreckung, Verkehrsrecht, Be-
täubungsmittelgesetz und Ausländer-
und Asylrecht im zweiten Block. Abge-

schlossen wurde die Fortbildung mit ei-
ner Prüfung Anfang September, die als
Nachweis für die oben erwähnten
Rechtskenntnisse gilt.

Umrahmt wurde dieses Programm von
Abendvorträgen zu so unterschiedlichen
Themen wie " Nichts ist praktischer als ei-
ne gute Theorie# über " Übersetzen von
Verträgen DE-EN#, die zwar fakultativ
waren, aber bei allen Teilnehmern auf gu-
te Resonanz gestoßen sind. Das Gleiche
galt übrigens auch für die Abendveran-
staltungen des zweiten Blocks über
" Dolmetschen und Übersetzen, verant-
wortliche Tätigkeiten mit strafrechtlich-
en Fallstricken# und den Vortrag " Das
englische Rechtssystem#.

Wie der Themenvielfalt zu entnehmen
ist, handelte es sich bei unserem Aufent-
halt in Recklinghausen nicht gerade um
einen Erholungsurlaub, allerdings hat die
Art und Weise der Vermittlung viel dazu
beigetragen, dass wir diese komplexe
Thematik besser verstehen konnten und
auch häufig über die verschiedenen Fälle
geschmunzelt haben.

F
ot

o:
A

xe
l D

oc
kh

or
n

n nBDÜ info NRW | 3. Ausgabe 2007 | NR. 24 | Oktober 2007



17

IMTKAbsolventenfeier
am 22.06.2007
Preisverleihungdurch den BDÜ

Am 22.06.2007 fand die Absolventenfei-
er des Instituts für Translation und mehr-
sprachige Kommunikation statt, bei der
der BDÜ NRW, wie in jedem Jahr, einen
Preis für die beste Abschlussarbeit ver-
gab. Bisher war das immer die beste Di-
plomarbeit.

In diesem Jahr ging der Preis erstmalig an
die beste Masterarbeit, da der Diplom-
studiengang langsam ausläuft. Der Preis
in Höhe von 500 Euro ging an Herrn
Stefan Christian Bonath aus Bergisch-
Gladbach, der eine übersetzungsorien-
tierte fachsprachliche Analyse unter Be-
rücksichtigung der Anwendbarkeit ma-
schineller Übersetzungssysteme zum
Thema " Der deutsche Investmentfonds-
prospekt# schrieb.

Im Rahmen der Feierstunde wurden die
Absolventen der Bachelor-, Diplom- und
Masterstudiengänge geehrt. Eingerahmt
wurde die Feier durch musikalische Dar-
bietungen von Professoren, Studenten
und ehemaligen Absolventen. Im An-
schluss lud das IMTK zu einem Umtrunk
mit Imbiss in das Foyer derAula ein.

Babette Schrooten

Preis für den besten
Studienabschluss
im Studiengang Literaturübersetzen

Auch im Studiengang Literaturüberset-
zen an der Heinrich-Heine-Universität in
Düsseldorf hat der BDÜ NRW in diesem
Jahr wieder einen Preis für den besten
Studienabschluss vergeben.

Der Preis ging in diesem Jahr an Herrn
Eun-San Jo. Das Thema seiner Diplomar-
beit lautete: Henry James " Turn of the
Screw# ! ein Übersetzungsvergleich.

ben trotz politischer und gesellschaft-
licher Formen hegemonialer Dominanz
den kulturellen Reichtum von Traditio-
nen und Identitäten hervorgebracht und
überliefert #. So lautete die Ankündigung
dieser Veranstaltung.

Damit hatte der Veranstalter nicht zu
viel versprochen. Mehrere namhafte
Schriftsteller und/oder Sprachwissen-
schaftler lasen aus ihren Werken vor oder
gaben Beispiele aus ihrer Arbeit preis.
Die hochinteressante und zum Teil sehr
kurzweilige Veranstaltung hatte im Hein-
rich-Heine-Haus einen sehr schönen und
geschichtsträchtigen Veranstaltungsort,
der bis auf den letzten Winkel mit inter-
essiertem Publikum besetzt war.

Der BDÜ NRW hat die Veranstaltung fi-
nanziell unterstützt und die Möglichkeit
wahrgenommen, während des Symposi-
ums mit einem Infostand über die Arbeit
des BDÜ zu informieren.

Babette Schrooten

Symposium
Europäische Sprachen
Kommunikation mit der
Welt in Düsseldorf

Am 02. Juli 2007 fand in der Literatur-
buchhandlung Müller & Böhm im Hein-
rich-Heine-Haus in Düsseldorf und initi-
iert von der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf die Veranstaltung " Europä-
ische Sprachen - Kommunikation mit der
Welt# statt.

Hierbei handelte es sich um Präsentatio-
nen von Schriftstellern und Kulturwis-
senschaftlern aus drei Kontinenten
(Amerika, Afrika und Europa), in der sie
" unterschiedliche Strategien der kultu-
rellen Kreativität und Überlieferung
sprachlicher Vielfalt angesichts einer na-
tional oder international dominanten
Sprache darstellten. Eine der historisch
wirksamsten Kulturtechniken ist dabei
die Übersetzung. Übertragungen von ei-
ner Kultur in die andere wie auch das
Übersetzen zwischen den Sprachen ha- F
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BDÜ lokal

Vorstellung unterschiedlicher
Übersetzer-Stammtische und
-Netzwerke in NR W

Vorstellung Existenzgründer-
stammtisch Essen

Auf dieser Seite wollen wir in Zukunft immer wieder einzel-
ne Stammtische und Netzwerke vorstellen und damit zei-
gen, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit oder ein reger
Austausch unter Kollegen und Kolleginnen funktionieren
kann.

Warum eigentlich ein Existenzgründerstammtisch?

Wen spricht der Stammtisch an?

Die Idee zum Existenzgründerstammtisch ist ein Produkt der
Überlegung, wie Kollegen und Kolleginnen mit langer Berufs-
erfahrung ihre Erfahrungen an junge Kollegen und Kolleginnen !
oder WiedereinsteigerInnen ! weitergeben können.

Der Sprung in die Selbstständigkeit ist gerade in der heutigen
Zeit mit derart vielen Stolperfallen, Hindernissen und bürokra-
tischem Aufwand verbunden, dass jeder Tipp einer erfahrenen
Kollegin oder eines erfahrenen Kollegen gerne aufgenommen
wird. Außerdem ist auch der Austausch unter uns Existenzgrün-
derinnen (zur Zeit sind leider nur Frauen am Start ! Wo sind die
Männer?) enorm wichtig. So erfahren wir hier doch, dass keine
von uns mit ihren Problemen allein ist und die Anderen mit den
gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und die Fragen sind
vielfältig, z. B.: Welche Versicherungen benötige ich? Soll ich
mich als Kleinunternehmer von der Mehrwertsteuerpflicht be-
freien lassen? Wie sieht die Preisgestaltung aus? Wie kalkuliere
ich einen potenziellen Auftrag? Was muss ich dabei beachten?
und natürlich auch der Umgang mit der Technik: Welche Pro-
gramme benötige ich? Welche Vor- und Nachteile haben die un-
terschiedlichen Programme? usw., usw. Bei so vielen Ansatz-
punkten geht uns der Gesprächsstoff bestimmt nicht aus.

Der Stammtisch ist überregional, d. h. er richtet sich an Über-
setzer und Übersetzerinnen aus ganz NRW. Wir treffen uns alle
zwei Monate jeweils an einem Mittwoch in Essen. Es reisen so-

gar Teilnehmerinnen aus Wuppertal und Münster zu diesem Ter-
min an. Teilnehmen kann jeder, der gerade in der Gründungs-
phase ist, sich mit dem Gedanken trägt oder aber seine Erfah-
rungen an neue Kollegen und Kolleginnen weitergeben möchte.
Mittlerweile treffen wir uns schon seit fast einem Jahr, und der
Stammtisch hat sich zu einer festen Institution entwickelt. Wäh-
rend der Treffen, meistens sind 10 - 15 Personen anwesend,
sprechen wir entweder frei über unsere Erfahrungen, oder es
gibt ein bestimmtes Leitthema. Schön ist auch, dass viele un-
terschiedliche Sprachen und Fachgebiete vertreten sind. So
werden zwischen Pizza Frutti di Mare, Dessert und Kaffee man-
che Themen heiß diskutiert oder man lauscht den Erfahrungs-
berichten der Anderen, so dass der Abend meistens viel zu
schnell um ist!

Unter den regelmäßigen Teilnehmerinnen hat sich auch schon
ein kleines Netzwerk entwickelt, bei dem auch schon mal Kolle-
ginnen gemeinsam an einem Projekt arbeiten oder eine Sprach-
kombination weitergeben, in der sie nicht arbeiten. Natürlich
tauchen auch zwischen den Stammtischen immer wieder Fra-
gen auf. Hier gibt es dann oft eine Rundmail an alle, z. B. mit
der Frage: " Muss ich bei Rechnungen an ausländische Firmen
Mehrwertsteuer berechnen oder nicht?#, zu der dann bestimmt
auch eine aus der Gruppe etwas sagen kann.

Auch bringen vermeintliche alltägliche Problemchen die eine
oder andere ins Wanken ! Fragen wie " Eilzuschlag - ja oder
nein?# oder " Wie zählt ihr eigentlich eure Normzeilen? # sind da
keine Seltenheit. Gut ist, dass man sich hier nicht ausgegrenzt
oder ausgelacht fühlt: Viele sind neu am Markt und mussten
sich vielleicht noch nicht mit dem angesprochenen Thema aus-
einandersetzen. Und unsere " alten Hasen# sind froh, wenn sie
helfen können....

Fazit:Alles in allem eine runde Sache und eine Bereicherung für
alle Seiten - für die " Alteingesessenen#, die beispielsweise vom
frischen Ausbildungsstand der " Neuzugänge# und ihrem unver-
krampften Umgang mit moderner Technik profitieren können
und für die " Frischlinge#, die erfahren, dass sich auch noch
nach 30 Jahren der Lebensunterhalt mit dem Übersetzen und /
oder Dolmetschen verdienen lässt, und die über so manche
Anekdote der " alten Hasen# herzhaft lachen können.

Babette Schrooten, Cornelia Perthes, Nadine Dönike

Zusatzwert des Stammtisches
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Kurz vorgestellt:
Nadine Dönike

Mitglied im Redaktionsteam

Und noch ein Neuzugang im Redaktionsteam! Gerne möchte ich
die Gelegenheit nutzen, mich vorzustellen. Nach meinem Abi-
tur zog ich aus, das Dolmetschen und Übersetzen für Englisch
und Französisch an der FH Köln zu lernen. 2004 machte ich mei-
nen (heute bereits veralteten!) Abschluss als Diplom-
Dolmetscherin.

Da ich wusste, dass es mich schwerpunktmäßig ins Marketing
und die Werbung zieht, absolvierte ich bei Werbeagenturen in
Paris, London und Köln Praktika im Bereich Text/Konzeption
und Adaption. Nach dem Studium folgte ein PR-Volontariat.
2006 fühlte mich endlich reif, den Sprung in die Selbststän-
digkeit zu wagen ! ein Schritt, den ich bis heute keine Sekunde
bereut habe!

Bereits im Studium war ich daran interessiert, mich mit Kommi-
litonen, aber auch mit " fertigen # Übersetzern und Dolmet-
schern auszutauschen. Und so wurde ich ehrenamtliches Mit-
glied im elan e.V., einer studentischen Initiative zur Förderung
der Kooperation zwischen der Fachhochschule Köln, dem Fach-
bereich Sprachen und der Wirtschaft. Im Team organisierten
wir Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen, die alle-
samt dasselbe Thema hatten: Wie gelingt mir der Einstieg in
den Beruf und wie kann ich mir auf dem Markt Gehör schaffen?

Meiner Meinung nach sind das Wissen um seine Möglichkeiten
und der Erfahrungsaustausch das höchste Gut, das uns auf
unserem (manchmal auch beschwerlichen) Weg ins und im Be-
rufsleben mitgegeben werden kann. Deshalb freue ich mich
sehr darauf, nun auch meinen Senf zum BDÜ info NRW dazuge-
ben zu dürfen. Ich hoffe, dass jeder etwas für sich Interessan-
tes darunter wiederfindet und bin gespannt auf viele neue
Anregungen und Tipps seitens der Leserschaft.

Nadine Dönike

Die bundesweite F ortbildung von
Übersetzern und Dolmetschern

stand beim eineinhalbtägigen Treffen der Weiterbildungsre-
ferenten und #vorstände des BDÜ, das am 21. und 22.
September 2007 stattfand und zum dritten Mal in Folge
veranstaltet wurde, im Vordergrund.

Im Tagungsort Nürnberg reisten zwölf Vertreter aus zehn Mit-
gliedsverbänden des BDÜ an und trafen mit VizepräsidentinAnt-
je Kopp und mir (Renate Dockhorn) als Bundesreferentin zu-
sammen, um eine umfassende Tagesordnung aus dem Bereich
Weiterbildung zu bewältigen.

Das Ressort Weiterbildung - bis vor einigen Jahren noch" un-
scheinbares Mäuschen# in den Landesverbänden - hat sich zu ei-
nem Flaggschiff-Ressort entwickelt: alleine im BDÜ NRW fan-
den und finden in diesem Jahr 33 Tagesveranstaltungen und Se-
minare in Köln und Recklinghausen und darüber hinaus die Sum-
mer School Rechtssprache in Recklinghausen statt. Bis Mitte
September hatten sich in NRW bereits 620 Teilnehmer zu Semi-
naren angemeldet (im Vergleich 2006: 600 gesamt); davon 431
verschiedene Teilnehmer (413 verschiedene in 2006 gesamt).

Durch das starke Wachstum der Teilnehmerzahlen auch in eini-
gen anderen Mitgliedsverbänden (MVs) des BDÜ und die in den
letzten Jahren in einigen Verbänden eingeführten Jahrespla-
nungen ist die Absprache zwischen den vorgenannten immer
wichtiger geworden. Neben einem Bericht der MVs über die Ent-
wicklungen in diesem Jahr war deshalb die Planung und Koordi-
nierung der Mitgliedsverbände untereinander für 2008 das
Hauptthema dieser Tagung.

Sehr deutlich vernehmbar war die hohe Kooperationsbereit-
schaft zwischen den Mitgliedsverbänden. Von der beim ersten
Treffen vor zwei Jahren in Köln noch spürbaren Distanz und Vor-
sicht in Bezug auf die Weitergabe von geplanten Seminartiteln
und Referentennamen war nichts mehr vorhanden. Eine gute
Voraussetzung für ein hervorragendes bundesweites Weiterbil-
dungsangebot für die Mitglieder des BDÜ!

Renate Dockhorn
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Langenscheidt-
Wörterbuch der
Übersetzungspannen

von Gregor Quack

Düsseldorf ' Als verlässliche Helfer bei Vokabelfragen kennt je-
der die gelben Wörterbücher des Langenscheidt-Verlages. Seit
kurzem beschäftigt man sich auch mit den Situationen unseres
Lebens, in denen die Übersetzung nicht ganz so reibungslos
gelingt.

Der Journalist Titus Arnu hat für Langenscheidt etwa 100 Fotos
von " Sprachpannen aus aller Welt#, also zweifelhaft übersetz-
ten Speisekarten, Verbotsschildern und Gebrauchsanweisun-
gen gesammelt und diese kommentiert.

Darf's noch etwas von den Sortierten Schädeln sein? Oder viel-
leicht lieber eine ordentliche Portion Kartoffelknochen mit
Kunstierwürgtsalat? Wem bereits von den Namen dieser exoti-
schen Spezialitäten der Appetit ordentlich vergeht, der sei be-
ruhigt: Das Makabere in ihren Namen verdanken die Speisen al-
lein der fehlerhaften Übertragung in Deutsche: Die Schädel ent-
puppen sich als Kalbshirn, die Kartoffelknochen firmieren sonst
als Gnocchi ! und bei der Übersetzung der Salatbeilage scheint
ein britischer Gastronom zu sorgfältig vorgegangen zu sein.
Denn wenn man das englische Wort" artichoke # (Artischocke)
in seine Bestandteile " art # (Kunst) und " choke# (erwürgen) zer-
legt, erhält man nun einmal den " Kunstierwürgtsalat #.

Gastgeber in aller Welt tun oft alles, damit sich ihre zahlenden,
deutschen Gäste wie zu Hause fühlen. Manchmal wird durch die
bizarren Ergebnisse jedoch das Gegenteil erreicht. Titus Arnu
gelingt es in seinen Kommentaren, den oft absurden Humor der
Bilder einzufangen. Gleichzeitig verkennt er nicht den Charme,
der in solchen " Übelsetzungen# liegen kann. So zum Beispiel,
wenn das Personal eines italienischen Schmuckgeschäftes sich
mit einem Schild am Eingang dafür entschuldigt, " nix vokabi#
und " wenig grammati# zu beherrschen, aber beteuert, trotz-
dem " viel simpati # zu sein.

Das kleine Büchlein mit seinen 127 Seiten und den meist sehr
knappen Kommentaren hat man zwar schnell durchgeblättert,
für einige Schmunzler auf dem Weg in den Urlaub ist es aber
sicher gut.

RP 24.07.2007, Nr. 169, Jg. 62
Mit freundlicher Genehmigung der Rheinischen Post

Titus Arnu:
" Übelsetzungen !

Sprachpannen aus
aller Welt #

Verlag Langen-
scheidt, 9,95 EUR
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Drei Seelen in der H ölle

Gefunden in den M itgl iederinformationen des tschechischen

Gerichtsdolmetscherverbandes und übersetzt von Irina Heinitz

(für das Run dschreiben des LV Sachsen).

Drei Seelen in der Hölle erhalten die Chance, in den Himmel zu

kommen, wenn sie die vom Teufel gestell ten Aufgaben lösen. Sagt

der Teufel: " Seht ihr dort die drei Aff en?Wenn ihr es mit eurer Re-

dekunst schafft, den ersten zum Lachen zubringen, den zweiten zum

Weinen und den dritten dazu, dass er sich in einen Käfig einschließen

lässt, dann lasse ich euch frei. Ihr seid doch alle gute Redner, es wird

euch schon gelingen!#

Der erste, ein Rechtsanwalt, tritt vor den ersten Aff en und redet und

redet. Der Aff e jedoch wendet sich gelangweilt ab und ignoriert ihn.

Der zweite und der dritte Aff e reagieren ebenso. " Ab mit dir ins

Höllenfeuer! #, ruft der Teuf el.

Der zweite, ein Gerichtsvollz ieher, hat noc h weniger Glück. Der

erste Aff e beschimpft ihn, der zweite spuckt ihn an und der dritte

beißt ihn sogar. " Abmit dir ins Höllenfeuer! #, ruft der T eufel w ieder.

Der letzte aber war ein Gerichtsdolmetsc her. Er kommt zum ersten

Affen, flüstert ihm etwas ins Ohr , und der Affe lacht sich krumm. Der

zweite Affe fängt nach seinen Worten an zu weinen, dass die Tränen

nur so strömen. Der dritte kreischt erschrocken auf, rennt in den

Käfig, schließt sich selber ein und verschluckt den Schlüssel.

Der Teufel ist total baff: " Was denn... wie hast du das gemacht?#,

fragt er. " Nun,# sagt der Dolmetscher, " dem ersten Aff en habe ich

gesagt, für wen ich alles arbeite, dem zweiten, für wie viel Geld, und

dem dritten habe ich erklärt, dass wied er neue Gerichtsdolmetscher

gesucht werden!#

The Mishap

Recently, several cannibals were employed to increase diversity.#You are all part of our t eam now,$ said the Human Resources repduring the welcoming briefing. #You get al l t he usual benefits andyou can go to the cafeter ia for something to eat , but pl ease don't eatany employees.$

The cannibals promised they would not.

Four weeks later their boss remarked, #You're all working very hardand I'm sat isfied with yo ur work. We have noticed a marked increasein t he whole company's performance. However, one of ourTranslators from the 3rd fl oor has disappeared. Do any of you knowwhat happened to her?$

The cannibals all shook their heads, #No.$

After t he boss had left, the leader of t he cannibals said to the others,#Which one of you idi ots ate that Translator?$Ahand rose hesitant ly.

#You fool!$ the leader continued. #For four weeks we've been eatingmanagers and VP's and no one noticed anything. But NOOOooo, youhad to go and eat someone who actually doessomethi ng!$

Von Stanislaw Gierlicki gefunden in den W eiten des polnischenIntern ets.

Foto: www.pixelio.de
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Warum k ann nicht
jeder übersetzen
und dolmetschen?

Oder kleiner Aufwand, hohe Kosten?

Ja, warum eigentlich nicht? Das Bewusstsein, dass dafür eine
entsprechende Ausbildung, Fachkenntnisse in den angegebe-
nen Arbeitsbereichen, Geschick im Umgang mit Kunden, das
Verständnis verschiedener Computertechnologien ! um hier nur
einige Dinge zu nennen! neben den geforderten Sprachkennt-
nissen vonnöten ist, scheint sich bei vielen noch nicht rumge-
sprochen zu haben.

" Englisch kann ja heute eigentlich jeder #, sagte eine Kundin,
die eine Urkunde übersetzen lassen wollte, neulich am Telefon,
" aber ich brauche halt diesen Stempel! #, eine Aussage, die bei
mir direkt ein unbehagliches Gefühl in der Magengegend her-
vorrief. " Wieso Stempel#, sagte meine Tochter, " ich kann Dir
meinen Delfinstempel leihen #. Ich verbrachte vergnügliche
fünf Minuten damit, mir vorzustellen, wie die Kundin beim Ab-
holen des Dokumentes auf meinen Vorschlag " Möchten Sie
lieber den Delfin- oder den Teddystempel haben?# reagieren
würde.

" Ich hätte es ja auch selbst übersetzen können#, sagte der an-
dere Kunde, " aber das hat ja dann bei den Behörden keine Gül-
tigkeit #. " Was mich die ganze Rennerei mit den Dokumenten
schon für Zeit und Geld gekostet hat! # Klar, hat man oft Mitleid
mit den Kunden, die für die Beschaffung geforderter Dokumen-
te schon von Pontius nach Pilatus gelaufen sind und monatelan-
ge Wartezeiten in Kauf genommen haben. Auch erschließt es
sich einem nicht immer, warum beispielsweise eine Behörde,
der bereits eine von einer Botschaft ausgestellte, offiziell be-
glaubigte Bescheinigung in deutscher Sprache vorliegt, dass ei-
ne bestimmte Person ledig ist, noch eine weitere, vom betref-
fenden ausländischen Standesamt ausgestellte Ledigkeitsbe-
scheinigung fordert ! die natürlich dann von einem in NRW er-
mächtigten Übersetzer übertragen werden muss. So mancher
Unmut lässt sich da schon nachvollziehen.

Aber gehe ich beispielsweise in das nächste Restaurant und sa-
ge in der Küche" Kochen kann ich eigentlich auch alleine #? Mei-
ne Familie ist durchaus anständig genährt und lässt sich von
Zeit zu Zeit sogar zu einem Lob für bestimmte Speisen herab,
aber habe ich deshalb sofort drei Sterne an der Tür hängen?

Natürlich lernen viele Leute Fremdsprachen in der Schule oder
im Arbeitsleben und sind vielleicht mündlich zuweilen einem
vorwiegend schriftlich arbeitenden Übersetzer überlegen. Sind
sie damit gleichzeitig auch gute Übersetzer/Dolmetscher? Die-
se Frage kann zwar man nicht pauschal verneinen, aber es gibt
auch genug Personen etwa mit zweisprachigem Hintergrund,
die klar sagen: das könnte ich nicht ! ich verstehe zwar in bei-
den Sprachen genau, was gemeint ist, aber ich hätte Schwierig-
keiten, das jetzt schnell, präzise und gut formuliert in die je-
weilige andere Sprache zu übertragen.

Umgemünzt auf den Vergleich mit dem Kochen bedeutet dies:
in mancher Küche sitzt zwar versteckt ein kleiner Bocuse, aber
es überwiegt die bekömmliche Alltagskost, durchsetzt mit eini-
genAusrutschern in die Fertiggericht- und Fast-Food-Ecke.

Geht es in die fachspezifischen Bereiche, so wird noch stärker
deutlich, warum die Auffassung, dass es für jedes Wort eine

1 zu 1 ! Entsprechung gibt und nur entsprechende grammatika-
lische Regeln angewandt werden müssen, um diese zu einem
sinnvollen Satz zusammenzufügen, aus dem Bewusstsein derAll-
gemeinheit verdrängt werden sollte. So kann ich zwar kochen,
Backen ist z.B. eine meiner Stärken, aber an Fischgerichte
traue ich mich nicht ran.

Wenn ich also zu einem Dolmetschtermin bei Gericht geladen
werde, obwohl ich übersetzend tätig bin, so ist das in etwa so,
als müsste ich in einem Restaurant für zehn Personen ein Fisch-
gericht vorbereiten, ohne Kochbuch und ohne mich an diesem
Arbeitsplatz auszukennen, aber bitte möglichst schnell. Han-
delt es sich bei diesem Fisch um einen Kugelfisch, dann Gnade
dem Angeklagten oder den sonstigen Verköstigern! Realistisch
gesehen kann ich hier nur billig und schnell ein paar Fisch-
stäbchen anbieten.

Das gleiche gilt für fachfremde Übersetzungen: manchmal
macht es Sinn, ein neues Kochbuch und Utensilien zu kaufen
und sich mit viel Zeit in die neue Materie, die vielleicht Paralle-
len zu bekannten Dingen aufweist, einzuarbeiten, manchmal
lässt man besser die Finger davon und manchmal gibt es auch
beim Kunden die Auffassung:" Ist doch nur Nahrungsaufnahme,
ich hab' keine Zeit und will auch nicht viel Geld ausgeben, mir
reicht eine Konserve#. In diesem Fall sollte er sich die Speise je-
doch selbst wärmen, damit er später nicht meckern kann.

Gesunde und gute Ernährung steht ja heutzutage hoch im Kurs,
dies nährt die Hoffnung, dass Qualitätsforderungen, wie sie et-
wa im Grünbuch formuliert werden, sich im Bewusstsein der
Auftraggeber weiter festsetzen werden. Fast-Food und Pizza,
die ja auch durchaus ihren Reiz und ihre Daseinsberechtigung
haben, wird es aber immer geben, wichtig ist nur, dass man sie
nicht am falschen Ort antrifft!

Was hat das alles jetzt mit dem oben genannten Stempel zu
tun? Wenn ich etwas besonders Leckeres gekocht habe, werde
ich von meinen Kindern mit einem Delfin- und Teddystempel
belohnt!

Berit Fischbach

Kaleidoskop

Anfr ageeines Praktik anten

Und, glauben Sie,er kam alsPraktikant in Frage?

per E-Mail erhalten

Hallo mein name ist Martin* und bin 18 Jahre alt. Ich gehe noch
zur schule und besuche zur zeit die 12. Klasse der [Schule]. ich
habe anfang nächsten Jahres ein Betriebspraktikum das vom
07.01-18.01.2008 geht. Ich interessiere mich sehr für ihren be-
ruf, denn in richtung Dometscher möchte ich meine berufliche
zukunft festlegen. ich habe seit der 5. klasse englisch; hatte
von der 7.-10. klasse Französisch und lerne jetzt seit knapp 3
jahren Spanisch. mein frage ist eigentlich die, ob sie praktika-
stellen anbieten. ich hoffe auf baldige antwort und danke
schonmal im Vorraus

mit freundlichen Grüßen, Martin Mustermann*

* Name geändert, Text - leider - authentisch.
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Samstag, 27. Oktober 2007,
10 bis 17 Uhr

Ziel des Seminars ist es, einen Überblick
über die rechtliche Seite unseres Berufes
zu geben und etwas Klarheit ins Dickicht
der vielen juristischen Begriffe und recht-
lichen Fragen rund um das Dolmetschen
und Übersetzen zu bringen. Dabei geht es
etwa um Themenbereiche wie Formen der
Zusammenarbeit mit Kollegen, vertragli-
che Vereinbarungen mit Kunden, Gewähr-
leistung, Haftung für Sachmängel und wei-
tere Haftungsfragen, Umgang mit säumi-
gen Kunden etc.

Referent:
Manuel Cebulla
Anmeldeschluss:
Montag, 22. Oktober 2007

Sonntag, 28. Oktober 2007,
10 bis 17 Uhr

Dieses Seminar eignet sich für Teilnehmer
ohne Erfahrung mit Wordfast oder an-
deren Translation Memory-Systemen. Es
besteht aus einem theoretischen und ei-
nem praktischen Teil, für den ein eigenes
Notebook mitzubringen ist. Die Teilneh-
mer wissen anschließend, wie man Word-
fast auf dem Rechner installiert, es für die
erste Verwendung einrichtet und damit
arbeitet. Sie erhalten erste Einblicke in
die weitergehenden Funktionen des
Programms. Es besteht die Möglichkeit,
eine Wordfast-Lizenz zum reduzierten
Preis von 120 EUR zu erwerben.

Referentin:
Dipl.-Übers. Elisabeth John
Anmeldeschluss:
Montag, 22. Oktober 2007

Samstag, 10. November 2007,
10 bis 17 Uhr

In diesem Seminar können sich Übersetzer
sprachübergreifend einen Einblick in die
Grundlagen und Besonderheiten der tech-
nischen Fachübersetzung verschaffen.
Was ist beimAufbau der technischen Über-
setzung zu beachten? Wo liegen die beson-
deren Stolperfallen? Welche Terminologie
verwende ich und woher beziehe ich die-
se? Der Referent gibt einen theoretischen
Überblick und geht auf einzelne Text-
beispiele ein.

Referent:
N.N.,
Anmeldeschluss:
Montag, 05. November 2007

Rechtliche Aspekte der Berufsausübung
der Dolmetscher und Übersetzer

Wordfast für Einsteiger

Grundlagen der technischen
Fachübersetzung

n n n

n n n

Seminare und
Veranstaltungen des BDÜ NRW
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Sonntag, 20. Januar 2008,
10 bis 17 Uhr

Translation Memory-Systeme spielen im
Übersetzungsalltag eine immer größere
Rolle, doch das richtige System auszuwäh-
len ist nicht immer leicht. Dieses Seminar
soll eine Entscheidungshilfe sein und stellt
vier der bekanntesten Tools vergleichend
dar: across, Déjà Vu, Transit und Trados.
Die Veranstaltung richtet sich vor allem an
Anfänger im Bereich der " Computer-Aided
Translation Tools# (CAT-Tools).

Referentin:
Dr. Nicole Keller
Anmeldeschluss:
Montag, 14. Januar 2008

Samstag, 1. März 2008,
10 bis 17 Uhr

Bei diesem Seminar werden die wesentli-
chen Arbeitsschritte erklärt, die Sie bei
der Abwicklung Ihrer Aufträge im Alltag
mit der TRADOS Workbench benötigen und
die Sie in die Lage versetzen, vorab Texte
für die Angebotserstellung zu analysieren,
ggf. eine Vorübersetzung zu erstellen und
letztendlich Ihre Texte mit der Workbench
zu übersetzen. Dabei geht die Referentin
auf typische Einsteigerprobleme ein. Das
Seminar besteht aus einem theoretischen
Teil und praktischen Übungen. Es ist ein
Notebook mit Betriebssystem Windows XP
oder Windows 2000 mitzubringen. Die
Teilnehmer erhalten eine Demoversion
und Übungsmaterialien.

Referentin:
Dipl.-Übers. Renate Dockhorn
Anmeldeschluss:
Montag, 18. März 2008

Alle genannten Veranstaltungen finden
statt im: Kolpinghaus International, St.
Apernstr. 32, 50667 Köln

Translation Memory-Systeme
im Vergleich

TRADOS für Einsteiger -
Grundlagenkurs

n n n

n n n

Sonntag, 11. November 2007,
10 bis 17 Uhr

Hier können Einsteiger lernen, wie sie mit
der gegenwärtig für Freiberufler kosten-
losen " Personal Edition# von across arbei-
ten können. Das Seminar besteht aus ei-
nem theoretischen Teil mit einer Power-
Point Präsentation und einem praktischen
Teil. Dafür ist ein Notebook mit Betriebs-
system Windows 2000 oder Windows XP
mitzubringen. Nach dem Seminar kennen
Sie die verschiedenen Module von across
und haben eine Vorstellung davon, was
sich hinter den Begriffen " crossDesk#,
" crossTank# und " crossTerm# verbirgt.

Referentin:
Dipl.-Übers. Renate Dockhorn
Anmeldeschluss:
Montag, 05. November 2007

Samstag, 17. November 2007,
10 bis 17 Uhr

Die Jahresmitgliederversammlung bietet
eine gute Möglichkeit, sich über die Arbeit
des Verbandes zu informieren, eigene
Wünsche einzubringen und Kontakte zu
anderen Mitgliedern zu knüpfen. Vo-
raussichtlich wird der Vorstand auch bei
dieser Gelegenheit schon einen Ausblick
auf das Seminar- und Weiterbildungspro-
gramm 2008 geben können.

Samstag, 19. Januar 2008,
ab 18.30 Uhr

Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem
festlichen Rahmen und bei einem guten
Abendessen bestehende Kontakte zu pfle-
gen und neue zu knüpfen. Das ist der As-
pekt, dem Sie sich sonst bei den Semina-
ren nur auf die Schnelle in den Kaffeepau-
sen widmen. Geplant ist außerdem ein 30-
minütiger Vortrag zu dem Thema " Einblick
in die Werkstatt des Lexikologen #.

Anmeldeschluss:
Montag, 14. Januar 2008

Detailliertere Seminarbeschreibungen
und Anmeldeformulare auch zum Down-
load finden Sie unter
im Bereich !Veranstaltungen".

Across für Einsteiger -
Grundlagenkurs

Jahresmitgliederversammlung
des BDÜ NRW

Traditionelles Neujahrsessen
des BDÜ NRW

n n n

n n n

n n n

www.bdue-nrw .de

Termine für die Summer School
Rechtssprache 2008:

Mittwoch, 18. bis Sonntag,
22. Juni 2008

(Schwerpunkt Zivilrecht)

Mittwoch, 20. bis Sonntag,
24. August 2008

(Schwerpunkt Strafrecht)

Samstag, 13. September 2008
(Prüfung)
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Grevenbroich:

Köln:

Köln:

Münster:

TM-Systeme:

1. Freitag im Monat, 19 Uhr
Landhaus Fürth,
Jülicher Str. 136,
Grevenbroich-Elsen
Dr. Ivana Drieschová,
Tel.: 02181 5290

Letzter Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr, Café Stanton, Schilder-
gasse 57 (hinter der Antoniterkirche)
Julia Suhrcke, Tel.: 0221 9656933

2. Mittwoch im Quartal, 19 Uhr
Konferenzdolmetscher-Stammtisch
Ort: Hemmer, Subbelrather Str. 154
Yan-Christoph Pelz, Tel.: 0221 5347188

1. Montag im Monat
Café Malik, Frauenstr. 14
Birgit Hall, Tel.: 02536 8138
Ivo Tamm, Tel: 02533 919287

1. Donnerstag in ungeraden Monaten
Die nächsten Stammtische finden am
05.07.2007 in Herne und am 06.09.2007
in Münster statt.
Renate Dockhorn, Tel.: 02362 913286

Bonn:

Dortmund:

Düsseldorf:

Duisburg und Umgebung:

Existenzgründer-
stammtisch Essen:

1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr
Chin. Restaurant am alten Rathaus
Wendy Marth, Tel.: 0228 343184

4. Mittwoch im Monat, 20 Uhr
Taverna Epsilon, Geschwister-Scholl-
Str. 2, Dortmund. Tel.: 0231 5337080
Katrin Pougin, Tel.: 0231 598244

3. Mittwoch im Monat, 19 Uhr
Restaurant Mythos
Hüttenstr. 110, 40215 Düsseldorf
Joachim Manzin,
Tel.: 0211 202019

Clara Morales González,
Tel.: 02841 984760

4. Mittwoch alle 2 Monate
Der nächste Stammtisch findet am
28.11.2007 statt.
Babette Schrooten,
Tel: 0231 9419339
Cornelia Perthes,
Tel: 0201 4868440

Bielefeld

Paderborn
Kleve

Bocholt

Wesel

Gütersloh

Minden

Heinsberg

Euskirchen

Siegburg

Rheine

Steinfurt

Coesfeld

Gelsen-
kirchen

Soest

Winterberg

Siegen

Hagen
Arnsberg

Gummersbach

Duisburg
Essen

Düsseldorf

Münster

Dortmund

Aachen

Köln

Bonn

Leverkusen

Grevenbroich

Bergisch-Gladbach

Herne

Die im Nachfolgenden aufgeführten
Übersetzer- und Dolmetscherstamm-
tische werden nicht alle von Mitglie-
dern des BDÜ organisiert. Sie bieten
die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
die angegebenenAnsprechpartner.

Aachen:

Bergisch-Gladbach/
Leverkusen:

Bielefeld/
Paderborn

Bielefeld:

Paderborn:

1. Donnerstag im Monat
Gasthaus" Kapellchen#
Malmedyer Straße 17 (Burtscheid)
Alicija Bloemer, Tel.: 0241 4450375
Helga Vogel, Tel.: 0241 58897

Geoff Marshall,
Tel.: 0214 8707611

Letzter Freitag im
Monat, 19 Uhr,
abwechselnd in
Bielefeld und
Paderborn.
Aktuelle Termine und
Treffpunkte bitte erfragen!

Restaurant Kaiserpalast
Niederwall 12, 33602 Bielefeld
Urszula Gasienica-Timmer,
UebersetzungenPL@aol.com

Libori-Eck
Liboriberg / Ecke Liboristraße
33098 Paderborn
Gabriele Ginzkey,
G.Ginzkey@t-online.de

23

Stammtische
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Zum 01.09.2007 hatte der Landesver-
band Nordrhein-Westfalen insgesamt

Mitglieder.

Mitgliederneuaufnahmen vom
01.06.2007 # 01.09.2007:

Balkaya, Ahmet
Briefstr. 18 Türkisch (M)
42107 Wuppertal Deutsch (M)
Tel.: 0202 44599444
Mobil: 0177 8062963
Fax: 0202 44599445

Braun, Bianca
St.-Konrad-Str. 8 Deutsch (M)
51469 Bergisch Gladbach Englisch
Tel.: 02202 239651 Französisch
Fax: 02202 239652
info@sprachen-braun.de
www.sprachen-braun.de

Buchholz, Christiane (Studentin)
Römerstr. 26
50127 Bergheim
Tel.: 0178 7174858
chrissie.buchholz@freenet.de

Chu, Xiaobing
Mauritiuswall 47 Chinesisch (M)
50676 Köln Deutsch
Tel.: 0176 20169005
chuxiaobing@yahoo.de

Dahlmann, Martina
Haddenbrocker Str. 37 Deutsch (M)
42855 Remscheid Englisch
Tel.: 02191 9129509
Fax: 02191 9129539
md@fachenglisch-info.de
www.fachenglisch-info.de

Heimermann, Martina
Roonstr. 96 Deutsch (M)
50674 Köln Englisch
Tel.: 0221 7894166 Spanisch
Mobil: 0177 5386592
Fax: 0221 7894165
Martina.Heimermann@arcor.de

Hendrichs, Charlott
Bachstr. 60 Deutsch (M)
42781 Haan Englisch
Tel.: 02129 7676 Französisch
ch.hendrichs@gmx.de

Herrschaft, Andrea
Großenbaumer Str. 27 Deutsch (M)
45481 Mülheim/Ruhr Italienisch
Tel.: 0208 4372833
Mobil: 0163 3406919
Fax: 0208 4372833
andrea.herrschaft@gmx.de
www.andrea-herrschaft.com

info@uebersetzungsservice-tuerkisch.de
www.uebersetzungsservice-tuerkisch.de

684

Neue Mitglieder
im BDÜ NRW

Müller, Birgit
Max-Cahnbley-Str. 18 Deutsch (M)
33604 Bielefeld Englisch
Tel.: 0521 21327 Französisch
Mobil: 0172 2869919
Fax: 0521 2387373
info@linguakom.de
www.linguakom.de

Reinold, Friedrich
Pfarrer-Wesselinck-Str. 28 Deutsch (M)
48301 Nottuln Englisch
Tel.: 02509 993128
Mobil: 0172 7969286
Fax: 02509 993129
TomReinold@t-online.de

Riach, Lorraine
Adersstr. 89 Englisch (M)
40215 Düsseldorf Deutsch
Tel.: 0211 382441 Französisch
Fax: 0211 3849552
riach-translate@t-online.de

Sabados, Pia
Wickenkamp 4 Deutsch (M)
33615 Bielefeld Englisch
Tel.: 0521 5225322 Spanisch
Mobil: 0170 5774449
piasabados@t-online.de

Sievers, Silke
Jagdfeld 1 Deutsch (M)
41844 Wegberg Englisch
Tel.: 02434 809980
Mobil: 0175 7968144
Fax: 02434 809981
silke-sievers@web.de

Schick, Marion
Berliner Str. 59a Deutsch (M)
59581 Warstein Englisch
Tel.: 02902 9119185
Mobil: 0175 5260407
Fax: 02902 700586
SchickMarion@gmx.de

Schirmer, Nadja
Düsseldorfer Str. 26 Deutsch (M)
44143 Dortmund Französisch
Tel.: 0231 3178223 Spanisch
Fax: 012120 272379
nadja@schirmer-uebersetzung.de
www.schirmer-uebersetzung.de

Schneider, Birgit
Nelkenstr. 55 Deutsch (M)
53840 Troisdorf Türkisch
Tel.: 02241 67886 Englisch
Mobil: 01520 1364526 Arabisch
Fax: 02241 2572305
birgit.schneider@netcologne.de

Steinhäuser de Barba, Cornelia
Am Vinckenbusch 50 Deutsch (M)
48351 Alverskirchen Spanisch (M)
Tel.: 02582 996236
cbarba@t-online.de

Hoier, Ariane
Eupener Str. 168 Deutsch (M)
50933 Köln Englisch
Tel.: 0221 4995453 Spanisch
Mobil: 0177 4209043
Fax: 01212 557810913
ariane.hoier@online.de

Hölter, Ines
Geldorpstr. 7 Deutsch (M)
50733 Köln Spanisch
Tel.: 0221 7885424 Englisch
Mobil: 0173 2876499
Fax: 0221 7885422
ineshoelter@web.de
www.ines-hoelter.de

Kang-Schostok, Sunhee
Bruchhausenstr. 31 Korean. (M)
40591 Düsseldorf Deutsch
Tel.: 0211 2295871
Fax: 0211 2295843
tschostok@hotmail.com

Kloss, Ludmila
Moerser Str. 20 Russisch (M)
41564 Kaarst Deutsch
Tel.: 02131 603103
Mobil: 0174 7301166
Fax: 02131 606688
ludmilakloss@t-online.de

Körner-Székelyhidi, Elisabeth
Kurfürstenallee 76 Deutsch
53177 Bonn
Tel.: 0174 7578669

Krüger, Ralph
Rolshover Kirchweg 42 Deutsch (M)
51105 Köln Englisch
Tel.: 0221 4299712 Französisch
Mobil: 0179 2063673
ralph-krueger@web.de

Marin Martinez, Maria-Teresa
An der Sud 17 Deutsch (M)
41515 Grevenbroich Spanisch (M)
Tel.: 02181 490103 Englisch
Mobil: 0177 6235728
maria-teresa@gmx.de

Maydorn, Gudrun
Am Jönriet 14 Deutsch (M)
32051 Herford Englisch
Tel.: 05221 182997 Französisch
maydorn.lieb@t-online.de

Micolucci, Anna
Vosskuhle 11 Deutsch
44141 Dortmund Italienisch (M)
Tel.: 0231 526688
Mobil: 0172 4773418
Fax: 0231 525773
a.micolucci@web.de

Spanisch

info@koerner-konferenzdolmetschen.de
www.koerner-konferenzdolmetschen.de
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Tacheva, Mariya
Hahnenstr. 19, Haus 3, 00-05
50354 Hürth Bulgar. (M)
Tel.: 02233 699545 Deutsch
Mobil: 0176 26283334 Niederl.
mtacheva@gmx.de

Trainer, Imke
Heisterbachstr. 28 Deutsch (M)
50939 Köln Englisch
Tel.: 0221 2720807 Französisch
Mobil: 0177 2889044
Fax: 0221 9416804
imketrainer@web.de

Trienke, Silke
Staufenstr. 65 Deutsch (M)
44139 Dortmund Spanisch
Tel.: 0231 3172387 Englisch
Mobil: 01577 2150920
silke.t@gmx.de

Verroen, Juliane
Neusserstr. 358 Deutsch (M)
50733 Köln Niederl. (M)
Tel.: 0221 3203175 Portugiesisch
Mobil: 0178 4309866 Spanisch
Fax: 0221 3203175
verroen@eloquent-translations.com
www.eloquent-translations.com

Weidlich, Susanne
Eythstr. 40 Deutsch (M)
51103 Köln Englisch
Tel.: 0221 8807864 Französisch
Mobil: 01520 5137435
susanneweidlich@gmx.de
www.weidlich-übersetzungen.de

Wöhler, Felix (Student)
Gehlenbrink 105
32139 Spenge
Tel.: 05225 871021
Mobil: 0160 4451307
felixwoehler@gmx.de

Wright, Edward
Akeleiweg 24 Deutsch
33739 Bielefeld Englisch (M)
Tel.: 0521 8016205
erw@edwardwright.de
www.edwardwright.de

Herzlich Willkommen
im BDÜ NRW!

Anzeigenpreise !BDÜ info NRW"

Für Mitglieder des BDÜ LV NRW e.V. ist die erste Kleinanzeige im Jahr kostenlos,
danach wird der halbe Preis berechnet. Für sachfremde Anzeigen erhalten Mit-
glieder des BDÜ LV NRW e. V. einen Nachlass von 25%.

150 Zeichen einmalig   10,00 & 3 x (1 Jahr)   20,00 &

1/12 Seite einmalig   15,00 & 3 x (1 Jahr)   30,00 &
1/8   Seite einmalig   20,00 & 3 x (1 Jahr)   40,00 &
1/6   Seite einmalig   30,00 & 3 x (1 Jahr)   60,00 &
1/5   Seite einmalig   35,00 & 3 x (1 Jahr)   70,00 &
1/4   Seite einmalig   40,00 & 3 x (1 Jahr)   80,00 &
1/3   Seite einmalig   60,00 & 3 x (1 Jahr) 120,00 &
1/2   Seite einmalig   75,00 & 3 x (1 Jahr) 150,00 &
1/1   Seite einmalig 112,50 & 3 x (1 Jahr) 225,00 &

Die genauen Größen und Beispiele finden Sie unter:
(Informationen > BDÜ info NRW > Anzeigenpreise).

Kontakt: Stand: 26.09.2007

Kleinanzeigen (Fließtext):

Gestaltete Anzeigen (schwarz-blau-weiß):

www.bdue-nrw.de

schrooten@bdue.de

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/5

1/8

1/6

1/12
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Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle:

Montag-Freitag
9-15 Uhr

Kassenprüfer:

Geschäftsstelle:

Marie-Therese Wagner
wagner@bdue.de

Silke Thyssen
thyssen@bdue.de

Bundesverband der Dolmetscher und
Übersetzer (BDÜ) Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V.
Geschäftsstelle
Michelle White
Goethestr. 91
45130 Essen

Tel.: 0201 43737!25
Fax: 0201 43737!26
www.bdue-nrw.de
nw@bdue.de

Vorstandsmitglied,
Ressort Beziehungen
zu den Hochschulen

Referat: Redaktion
! BDÜ info NRW"

Referat: Pflege der
Homepage

Babette Schrooten
Brücherhofstr. 121
44267 Dortmund
Tel.: 0231 9419339
Fax: 0231 4758247
schrooten@bdue.de

Barbara Kochhan,
Böckumer Burgweg 11b
47259 Duisburg
Tel.: 0203 7578568
Fax: 0203 7578569
kochhan@bdue.de

Claudia Alexandra Pernold
pernold@bdue.de

Volker Lehmacher
lehmacher@bdue.de

1. Vorsitzende &
Ressort Weiterbildung
und Veranstaltungen

2. Vorsitzender &
Geschäftsführer

Vorstandsmitglied &
Schatzmeisterin

Renate Dockhorn
Clemens-August-Str. 12
46282 Dorsten
Tel.: 02362 913286
Fax: 02362 913285
dockhorn@bdue.de

Wolfram Baur
Goethestr. 91
45130 Essen
Tel.: 0201 43737-25
Fax: 0201 43737-26
baur@bdue.de

Clara Morales González
Heesbergstr. 24
47199 Duisburg
Tel.: 02841 984760
Fax: 02841 984761
morales@bdue.de
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Redaktion: Barbara Kochhan, redaktion@bdue-nrw.de
Layout/Grafik/Satz: Thorsten Weddig, Essen,
Druck: Druckerei Neuer Weg, Essen

Alle in diesem Heft enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.
Die Redaktion und der Vorstand des BDÜ Landesverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. übernehmen jedoch keine
Haftung für die in dieser Zeitung veröffentlichten Informationen und Beiträge. Mit Namen gekennzeichnete
Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung,
Bearbeitung sowie Nichtveröffentlichung eingesandter Beiträge vor.

Böckumer Burgweg 11b, 47259 Duisburg,
thorsten.weddig@imail.de

Annahmeschluss für Beiträge und Anzeigen für die nächste Ausgabe: 15. Januar 2008
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Bundesverband der Dolmetscher- und Übersetzer (BDÜ)
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Der Vorstand, Goethestr. 91, 45130 Essen
Vereinsregister-Nr. 2037, Amtsgericht Bergisch Gladbach


